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1. Hirngespinste und unbegründete Befürchtungen vor  

Auslagerungen? 

 

Ob Wasser oder Energieversorgung, Krankenhäuser oder Verkehrsbetriebe, Post 

oder Bahn, Sozialwohnungen oder Schulen – es gibt kaum einen Bereich, der vom 

Privatisierungswahn verschont geblieben ist. Dass mehr und mehr öffentliche Güter 

zur Ware werden, ist einerseits die Folge der neoliberalen Politik. Zum anderen sind 

durch Steuergeschenke an Reiche und große Unternehmen Haushaltslöcher 

entstanden, die durch den Verkauf des „Tafelsilbers“ wieder gefüllt werden sollen. 

 

Die jüngste Zeit hat gezeigt, dass alle Parteien Privatisierungsbefürworter sind, 

sobald sie Regierungsverantwortung übernehmen oder eben Privatisierungsskeptiker 

sind, sobald sie in 

Opposition sind. 

Jüngste Beispiele sind 

die Privatisierung der 

Energie AG und der 

Klagenfurter 

Wasserwerke oder die 

Pläne die STEWAG. 

Offensichtlich und 

medial weit verbreitet ist, dass auf Bundesebene die Privatisierungsgrenzen 

allmählich erreicht sind, nämlich dann wenn nichts mehr zu privatisieren ist und der 

Staat nur ein Nachtwächterstaat ist. In den Gemeinden  wirken sich die 

Entscheidungen der Neoliberalen auf internationaler und nationaler Ebene direkt aus. 

Entscheidungen fallen in undurchsichtigen Gremien und werden dann von 

Gemeindevertretern durchgewunken.  Gemeindevertreter wissen oftmals nicht, 

was Auslagerung für Konsequenzen haben und ihre Stimme für eine schleichende 

Privatisierung abgeben haben. Auch berichten von Gemeindevertretern kommt es 

vor, dass über kritische Stimmen hinweg gebügelt wird oder dass Gemeinden 

gedroht wird, wenn sie nicht auslagern und privatisieren, sie keine Mitzuschüsse von 

den Ländern bekommen. Im Endeffekt beugen sich die Gemeindevertreter, weil 
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keine Alternative angeboten wird, die es aber gibt, oder sie geben sich der Illusion 

hin, es werde sich mit der Auslagerung ohnehin nicht viel ändern, weil dies bereits 

viele andere Gemeinden getan haben. Ein fataler Trugschluss! Die 

Gemeindevertreter werden wegen finanziellen Eigeninteressen der Länder und des 

Bundes regelrecht im Regen stehen gelassen und unterliegen einem enormen 

Informationsdefizit. Der Bund will auf biegen und brechen sein Budget auf Kosten der 

Gemeinden sanieren, der Maastrichtkriterien wegen, dabei sind alle möglichen 

rechtlichen Tricks erlaubt, um die Maastrichtkriterien zu umgehen.  

 

2. Ziele der Liberalisierung und Privatisierung: 
 

Reduktion der Arbeitskosten mit der Folge, dass Jobs verloren gehen, die nicht 

durch Privatisierung und Erschließung neuer Sektoren kompensiert werden - 

verbunden mit gravierenden Nachteilen in der Arbeitswelt:  

Kürzung von Einkommen, von Sozialleistungen, Betriebspensionen, Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Kostensparprogramme gehen zu Lasten der 

Sicherheit und Qualität der Dienstleistungen. Es treten vermehrt atypische und 

prekäre Arbeitsverhältnisse auf, verursacht durch den erhöhten Druck, Gewinne zu 

machen, beziehungsweise Dividenden an die Investoren auszuschütten. 
 

Dieser Druck zum Privatisieren und Liberalisieren auf der Grundlage der Maastricht-

Kriterien, der Lissabon Strategie (Europa als wettbewerbsfähigster Raum), weiters 

durch den Finanzausgleich sowie durch den Stabilitätspakt werden die Lasten vom 

Bund über die Länder auf die Gemeinden abgewälzt. Die Gemeinden erhalten mehr 

Aufgaben bei gleichzeitig weniger Mittelzuweisungen. Der über Jahrzehnte 

gewachsene Finanzausgleich gilt als unvereinbar und unflexibel. Dieser wird der 

Kompetenz- und Aufgabenverteilung nicht mehr gerecht. Es gibt keine Umverteilung 

die der Aufgabenverteilung entspricht. 
 

Die Folge ist eine regelrechte Flucht in das Privatrecht mit dem Ziel 

Finanzierungsmöglichkeiten unter Umgehung des Finanzausgleichs zu finden. Die 

Flucht ins Private heißt aber, mit einem lange Ziel der Gemeindepolitik zu brechen: 

  

der Daseinsvorsorge!  
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Der Begriff der Daseinsvorsorge wurde 1938 vom Staatsrechtler Ernst Forsthoff 

geprägt. Heute wird sie bezeichnet als „Verantwortung der Gemeinden dafür, dass 

ihren Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen vor Ort bestimmte Leistungen, 

im Wesentlichen Infrastrukturleistungen, angeboten werden – und dies in hoher 

Qualität, flächendeckend, also mit Zugangsmöglichke iten für alle, und zu 

erschwinglichen Preisen “. 

 

Die Daseinsvorsorge wie Wasser/Abwasser, Gesundheit und Wohnen - zielen auf 

zentrale menschliche Beduerfnisse ab. Neben dem Menschenrecht auf Wohnung 

und Gesundheit (Art. 25 der Allgemeinen Erklaerung der Menschenrechte, UN 1948) 

haben die Vereinten Nationen 2002 in einem Allgemeinen Kommentar auch das 

Recht auf Wasser zum Menschenrecht erklärt. 

Dammbruch zur Wasserprivatisierung in der 
Stadtgemeinde Klagenfurt 

 

„Zweitgrößter Wasserkonzern übernimmt Mehrheit an K lagenfurter 

Wasserwerk  

 

Die großen Wasserkonzerne drängen - mit Unterstützu ng der EU-Kommission - 

schon seit längerem auf den attraktiven österreichi schen Wassermarkt. In 

Klagenfurt ist nun ein Dammbruch erfolgt. Die Klage nfurter Stadtwerke 

verkauften das gemeindeeigene Wasserdienstleistungs unternehmen Aquassist 

mehrheitlich an Veolia Wasser, den weltweit zweitgr ößten Wasserkonzern.“  

 

Quelle:Aussendung der Werkstatt Frieden & Solidarität vom Donnerstag, 07. 

Dezember 2006) 

 

Alles muss raus! Wo sind die Grenzen der Privatisie rung, 
etwa die Daseinsvorsorge?  
 

„Schrumpft sich der Staat gesund? Die deutschen Städte und Gemeinden 

privatisieren, was das Zeug hält – nicht aus ökonomischer Vernunft, sondern aus 

reiner Finanznot.“ („Alles muss raus“, die Zeit vom 22.06.2007) 
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Die Privatisierung und Liberalisierung findet auf Gemeindeebene in 

unterschiedlichsten Formen und unter Zuhilfenahme von windigsten rechtlichen 

Konstruktionen statt, die bis zum Missbrauch von Wirtschaftsreformen reichen. Sei 

es die Privatisierung von kommunalen Einrichtungen, wie etwa der Verkauf der 

Klagenfurter Wasserwerke, der Verkauf von Anteilen von Stadtwerken, die 

Auslagerungen von Gemeindeeigentum und kommunaler Infrastruktur, der Verkauf 

von Immobilien und Liegenschaften bis hin zur Erledigung von zuvor 

Gemeindeaufgaben durch Private durch PPP-Modelle. Was überbleibt sind 

verschuldete Gemeinden ohne Gestaltungskraft, ohne großen Einfluss und 

unzufriedenen Gemeindeeinwohnern. Die Auslagerung von Gemeindeeigentum und 

kommunaler Infrastruktur in GmbH’s, KEG’s bzw. KG’s in der Form ist abzulehnen. 

 

Die klassischen hoheitlichen Funktionen dürfen nicht privatisiert werden, ebenso die 

Bereiche der Daseinsvorsorge. 

 

Stand der Liberalisierungen in der EU-25: 

 

Große Internationale Finanzinvestoren suchen neue Anlagemöglichkeiten: 

Dienstleistungsbereiche wie Wasser, Abwasser, Abfallwirtschaft, Gesundheit, 

Pensionsvorsorge, Wohnen, Bildung, Kultur, Sicherheit, Bestattungswesen usw. 

 

Privatisierung auf Gemeindeebene - Betroffen sind: 

Bauhof, Kindergarten, Bäder, Seniorenwohnheime, Müllabfuhr, Volksschule, 

Feuerwehr, Wasserversorgung, Öffentlicher Verkehr, Altstoff Sammelhof, 

Bibliotheken, Parkgaragen, Friedhöfe, Park- Spiel- und Grünanlagen, 

Gemeindestraßen, Schneeräumung- und Streuung, Verkehrswesen, Parkvergehen, 

Parkraumüberwachung, Parkautomaten, Standesamt, BürgerInnenservice, 

Immobilienverwaltung, aber insbesondere aus aktuellen Anlass Immobilien und 

Liegenschaften ! 
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3. Heuschrecken und Fonds, Gewinner von 

Gemeindeauslagerungen? 

 

Es entwickelt sich aufgrund der permanenten und anhaltendem Finanzierungsnot ein 

Privatisierungsdruck, damit durch Verkauf von Eigentum und Beteiligungen etwas 

Geld in die Gemeindekassen kommt. Wohlwollend kaufen Finanzinvestoren 

kommunale Beteiligungen und Infrastruktur auf, sie bieten aber auch 

Dienstleistungen bei entsprechenden Gewinnmargen an. Seitens von 

Gemeinderäten und Bürgermeistern wird immer wieder mit Unverständnis reagiert, 

weil solche ausgelagerten Gemeindeimmobilien keine Gewinne abwerfen können, 

weil die nicht einmal kostendeckend arbeiten. Die Antwort sollte klar erkennbar sein, 

die Margen werden durch Rationalisierung, Abbau von Arbeitnehmerrechten, 

Verringerung der Qualität bei Dienstleistungen und Infrastruktur bei gleichzeitiger 

Erhöhung der Preise erreicht. Immer wieder hört man von Hedge- und Privat-Equity-

Fonds die Unternehmen und Beteiligungen aufkaufen und filetieren, doch erst wenn 

diese bei Gemeinden anfangen, sich zu beteiligen, dann erst wird die Lage klar.  

 

Etwa der HPC Infrastruktur 1 der HPC Capital GmbH verspricht als Dachfond 

jährliche Renditen von 9 bis 10%. „Infrastruktur –  damit sind die 

materiellen Grundlagen einer Volkswirtschaft gemein t: Straßen, 

Energieversorgung, Schulen, Behörden, Häfen, Aiports. Vor dem Hintergrund 

knapper Kassen möchte die öffentliche Hand solche Projekte gerne von Dritten 

finanzieren lassen und langfristig anmieten. Investoren dürfen sich darauf verlassen, 

dass Bund, Länder, Städte und Gemeinden ihren Mietverpflichtungen nachkommen“, 

so die Schlussfolgerung eines Journalisten der Financial Time Deutschland zu dem 

Fond (siehe „Wenn das Geld auf der Straße liegt“, FTD vom 15.5.2007). 

  

Nach Privatisierungen, auch in Form von Public Private Partnerships  

(Vereinbarungen zwischen öffentlichen und privaten Vertragspartnern über die 

Bereitstellung von Infrastrukturleistungen, dies kann vom langfristigen Betrieb bis zur 

vollständigen Privatisierung eines Infrastrukturgutes reichen) erfolgen, werden die 

Einrichtungen der sozialen Infrastruktur häufig öffentlich bereitgestellt aber privat 

betrieben, welche für die privaten Betreiber Gewinne abwerfen müssen. Die Sektoren 
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der Infrastruktur, das sind Bildungs-, Gesundheitseinrichtungen, 

Justizvollzugsanstalten und Wohnungen. 

 

Österreich wird im Vergleich zu anderen Ländern als attraktiv eingestuft, sehr 

attraktiv ist z.B. England, Deutschland, Frankreich, Italien. Opportunistisch, so das 

Werbeprospekt des Fonds, hingegen Tschechien, Polen, Griechenland und Ungarn. 

Eingeschränkte Möglichkeiten gibt es in der Slowakei und den baltischen Staaten. 

 

Der Fond wirbt weiters mit folgenden Argumenten wie: 

 

·  Investition in die attraktive Anlageklasseinfrastruktur mit großem 

Marktvolumen und langfristigen Wachstumsraten  

·  Erwartet Rendite des Fonds von circa 9 bis 10% p.a.  

·  Geringe Abhängigkeit von Konjunkturentwicklungen und niedrige Korrelation 

zu klassischen Anlageklassen wie zum Beispiel Aktien- und Anleihemärkten  

·  Reduziertes Risikoprofil mit niedriger Volatilität  

·  Mindeste Zeichnungssumme 15.000 €  

·  Usw.  

 

Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Auslagerungen von Gemeindeeinrichtungen 

(Schulen, Ämter, Gemeindewohnungen,…) für private Beteiligung, etwa eines 

strategischen Investors, ermöglicht und aufgekauft werden. Weitere Fonds sind 

bereits geplant. Andererseits, wenn eine Gemeinde beschließt, keine private 

Beteiligungen zuzulassen oder keine Einrichtungen zu privatisieren, müssen 

Gemeinden selbst so wie Private agieren, Gewinne erzielen, um im bestehenden 

Marktumfeld bestehen zu können, mit den bekannten Folgen.  

 

PPP-Modelle können prinzipiell nichts preiswerter machen als z.B. den Betrieb in 

Eigenregie. Die langfristigen Gesamtkosten für die öffentliche Hand steigen 

durch PPP:  Beratungsunternehmen, Banken, Betreiberfirmen und Investoren haben 

kein Interesse an der Offenlegung der wahren Gesamtkosten einer ausgegliederten 

Gemeindeunternehmung einschließlich der Kreditkosten und die Miete, welche die 

verschuldeten Gemeinden aus der angespannten Haushaltslage zu zahlen sind. 

 

(vgl. Fondprospekt des HPC Infrastruktur 1 der HPC Capital GmbH) 
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4. Thal bei Graz – ein Hauch von Kritik 

 

Die Gemeinde Thal veröffentlichte erstmals einen Hauch von Kritik, der 

folgendermaßen artikuliert wurde:  

 

KEG-Gründung: Ein Stück Entdemokratisierung der Gemeindepolitik 

Es ist immer dasselbe Muster. Die Gemeindeführung beschäftigt sich schon längere 

Zeit mit irgendeinem Projekt. Und dann wird die Sache im Gemeinderat kraft der 

absoluten SP-Mehrheit innerh. kürzester Zeit durchgezogen. Gelegentlich sogar 

unter eklatanter Verletzung oppositioneller Minderheitenrechte. So geschah es auch 

bei der KEG Gründung.  

Zur Abwicklung von größeren kreditfinanzierten Projekten des außerordentlichen 

Haushalts beschloss der Gemeinderat am 15. November 2000 mit Mehrheit die 

Gründung einer "Marktgemeinde Thal Orts- und Infrastrukturentwicklungs-

Kommanditerwerbsgesellschaft". Der Bürgermeister hatte diese Angelegenheit unter 

massiver Verletzung der Rechte des Gemeinderates auf die Tagesordnung gesetzt. 

Um sich auf die Gemeinderatssitzung wirklich gewissenhaft vorbereiten zu können 

legt die Steir. Gemeindeordnung in § 34 Abs. 1 für jenen einzelnen Gemeinderat das 

Recht fest bereits ab Einladung zur Sitzung (also mindestens eine Woche vor dem 

Sitzungstermin) in die einzelnen Akte der TO Einsicht zu nehmen. Liegen schwierige 

Beratungsgegenstände vor machen wir von der ThAL von diesem Recht durchaus 

Gebrauch. Im Fall der KEG-Gründung wurde dieses Recht aber insofern 

entscheidend geschmälert, als uns den KEG-Vertrag erst 2 Tage vor der Sitzung 

zugänglich gemacht wurde. Da dies eine hinreichende Informationsbeschaffung und 

eine qualitativ hochwertige Vorberatung in unserem Kreis unmöglich machte stellte 

die ThAL unter Hinweis auf die erfolgte Gesetzesverletzung in der GR-Sitzung den 

Antrag die Beschlußfassung über die KEG um 10 Tage zu vertagen. Dieser Antrag 

wurde mit den Stimmen der SPÖ und von VP-Junggemeinderat Michael Stahl – ein 

Student der Rechtswissenschaften! – abgelehnt. Dieselben Mandatare beschlossen 

im Gegenzug den KEG-Vertrag. 
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Wir von der ThAL haben aber die Gründung der KEG nicht allein schon aufgrund 

dieser Drüberfahrer-Strategie abgelehnt. Inhaltliche Ablehnungsgründe waren: 

 

Die KEG ist ein Element der Budgetkosmetik. Die Maastricht-Kriterien der EU legen 

die jährliche Neuverschuldung der öffentlichen Hand mit 3 % fest. Mit der KEG wird 

diese Grenze "schlau" umgangen. Die Schuldenaufnahme für größere Projekte 

erfolgt nämlich nicht mehr durch die Gemeinde sondern durch die KEG. Die 

Gemeinde haftet zwar zur Gänze für diese Schulden, aber der Gemeindehaushalt ist 

durch diese Schulden nicht mehr "unschön" belastet und ist daher 

"maastrichtkonform".  

 

Die KEG steht zumindest tendenziell im Widerspruch zum Landesgesetz der 

Steiermärkischen Gemeindeordnung. Dieses lässt nämlich eine unbegrenzte 

Haftungsübernahme der Gemeinden nicht zu und bestimmt daher in § 81, dass 

Kredit- und Darlehensaufnahmen der Gemeinden vom Land bewilligt werden 

müssen. Als Folge dieser Aufsichtstätig-keit des Landes über die 

finanzwirtschaftlichen Belange der Gemeinden hat das Land natürlich im Gegenzug 

eine Mithaftungs– und Mitentschuldungsverantwortung. Da aber die KEG ohne 

Zustimmung des Gemeinderates Schulden bis zu einer Höhe einer halben Million öS 

im Jahr eigenverantwortlich aufnehmen darf – für die aber die Gemeinde zur Gänze 

haftet! - scheint diese Mitverantwortung des Landes zumindest ausgehöhlt.  

 

Die KEG ist eindeutig ein Schritt in Richtung Entdemokratisierung. Während etwa 

Vergaben von Aufträgen bei großen Bauprojekten der Gemeinden bisher für jeden 

Interessierten mitverfolgbar in öffentlichen Gemeinderatssitzungen abgewickelt 

werden mussten, fallen derartige Entscheidungen bei Projekten die der KEG 

übertragen werden nunmehr in den nichtöffentlichen Sitzungen des KEG-Beirates.  

 

Das von Bgm. Urdl in den Gemeindenachrichten zugunsten der KEG-Gründung 

genannte Argument der Steuerersparnis ist zwar richtig, dieser Vorteil wäre aber 

auch durch andere Konstruktionen zu verwirklichen gewesen. So hat der 

Gemeinderat in seiner Sitzung vom 4. Oktober 2000 betreffend den Freizeitpark über 

Antrag von SP-GR Schickhofer die zukünftige Vermietung dieser Anlage an örtliche 

Vereine beschlossen. Dies hätte dieselbe Steuererleichterung zur Folge gehabt.  
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Andere Möglichkeiten der Ausgliederung etwa jene an eine GesmbH wurden nicht 

geprüft. Die bisher oben gegen die KEG geltend gemachten Einwendungen hätten 

zwar auch gegen eine derartige Konstruktion gesprochen, sie hätte aber in einem 

Punkt ein entscheidendes Plus: Während wir uns mit der KEG in mancherlei Hinsicht 

auf rechtlichem Neuland bewegen, weil viele denkbare Streitfälle innerhalb dieses 

Rechtsinstituts noch nicht ausjudiziert sind gilt für die Jahrzehnte alte Rechtsform der 

GesmbH das Gegenteil. Über alle denkbaren Konfliktfälle liegen oberstgerichtliche 

Entscheidungen vor.  

 

Die Gründungen der KEGs geht landesweit in einem sonderbaren Geflecht von 

parteipolitischen und wirtschaftlichen Interessen vor sich. Laut Bgm. Urdl werden den 

Gemeinden die KEG-Gründungen vom der RA 7 des Landes empfohlen. Wir sagen 

es deutlicher: Die Gemeinden werden vom Land Steiermark schlicht und einfach 

dazu genötigt, weil man ihnen unter Hinweis auf die Maastricht-Kriterien androht, 

künftig keine direkten Kreditaufnahmen zugunsten der Gemeindekasse mehr zu 

bewilligen. So weit, so schlecht. Wen aber dann den Gemeinden vom Land 

gleichzeitig empfohlen wird zur Abwicklung dieser KEG-Gründungen sich an die 

Herren Univ. Prof. Dr. Nitsche und Mag. Peter Pilz zu wenden, dann wird die Sache 

fragwürdig. Anstatt nämlich dafür Sorge zu tragen, dass dieses Service 

kostengünstig über den Steiermärkischen Gemeindebund angeboten wird, schanzt 

man hier ein in Summe riesiges Geschäft einem Team zu, das über die Person des 

Herrn Pilz selbst in einem Naheverhältnis zum Gemeindebund steht. Dessen Vater, 

VP-Mann Dietmar Pilz, ist nämlich stellvertretender Geschäftsführer ebendieses 

Gemeindebundes, dessen Aufgabe es eigentlich sein sollte eben dieses Service 

kosengünstig zu erstellen.... Unter dem Titel "vom Land empfohlene KEG-Gründung" 

grasen also Nitsche und Pilz seit etwa 2 Jahren die steirischen Gemeinden ab. Pro 

Gemeinde verlangen sie öS 50.000. Wenn nur die Hälfte der steirischen Gemeinden 

die Dienste dieser beiden "Spezialisten" in Anspruch nimmt, so fällt Ihnen damit ein 

Kuchen in der Größenordnung von 13,5 Mio. öS zu.  

 

Wir zweifeln, ob die tatsächlich erbrachte Leistung den 50.000.- öS-Preis rechtfertigt. 

Zumindest an der Teilleistung der Vertragserstellung beurteilt, haben wir da unsere 

Zweifel. Wir haben den KEG-Vertragstext unserer Gemeinde mit jenen der 
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Gemeinden Blumau und Wildon, die ebenfalls von Nitsche und Pilz betreut wurden, 

verglichen. Die Verträge sind fast völlig ident. Auf dem PC ist dies jedenfalls eine 

Arbeit von höchstens einer halben Stunde. Ob da die übrigen Leistungen (Beratung, 

notarielle Abwicklung, etc.) das 50.000 Schilling-Kraut voll machen? Ein Letzturteil 

darüber, ob der Preis angemessen ist oder nicht erlauben wir uns freilich nicht. Um 

das beurteilen zu können hätte die Gemeinde Vergleichsangebote einholen müssen. 

Was sie aber unterlassen hat. Warum auch, wenn einem doch von höherer Stelle 

empfohlen wird die Herren Nitsche und Pilz in Anspruch zu nehmen ....  

 

Quelle: Ein Stück Entdemokratisierung der Gemeindepolitik: 

www.thalbeigraz.at/sonstigeartikel/2001/keg.htm 

 

5. Die KEG (Kommandit-Erwerbsgesellschaft) als Lösu ng 

oder Missbrauch der Rechtsform? 

 

Von GemeindereferentInnen der Länder werden daher folgende Möglichkeiten näher 

erläutert, um aus der Finanzmisere zu kommen: 
 

a) die Nutzung des Vorsteuerabzuges durch Gründung von KEG`s als 

„Steueroptimierte Modelle“ 

b) Einsparungsmöglichkeiten durch gemeindeübergreifende Kooperationen 

 

 

Dieses Modell wird mit folgenden Argumenten beworben, die zu hinterfragen sind: 

Eine hundertprozentige Gemeindegesellschaft kann angeblich unter Beibehaltung 

des öffentlichen Charakters steuerliche, gebührenrechtliche und finanztechnische 

Vorteile eines PPP-Modells nutzen. Da die Gemeinden „gleichsam ihr zweites Ich“ 

entwickeln könnten, würde sich demokratiepolitisch nichts ändern und das volle 

Bestimmungsrecht der Gemeinden erhalten werden. Weiters könnten bei derartigen 

Ausgliederungen von der öffentlichen Hand (dem Bund) Befreiungen von den 

Verkehrssteuern durch das Budgetbegleitgesetz realisiert werden. Dieses Modell sei 

Maastrichtkonform und entspreche dem Stabilitätspakt. Da dieses Modell über 

Bedarfszuweisungen finanziert werden könne, wird damit gleichzeitig das Budget des 

Landes erheblich entlastet. 
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Von GemeindereferentInnen der Länder werden daher folgende Möglichkeiten näher 

erläutert, um aus der Finanzmisere zu kommen: 
 

c) die Nutzung des Vorsteuerabzuges durch Gründung von KEG`s als 

„Steueroptimierte Modelle“ 

d) Einsparungsmöglichkeiten durch gemeindeübergreifende Kooperationen 

 

Vision von Landesrat Dr. Josef Stockinger über die 

Entwicklung von Kommandit-Erwerbsgesellschaften. 

KEG als Zukunftsmodell? 

 

Das KEG-Modell wird mit folgenden Argumenten beworben, die zu hinterfragen sind: 

 

Eine hundertprozentige Gemeindegesellschaft kann angeblich unter Beibehaltung 

des öffentlichen Charakters steuerliche, gebührenrechtliche und finanztechnische 

Vorteile eines PPP-Modells nutzen. Da die Gemeinden „gleichsam ihr zweites Ich“ 

entwickeln könnten, würde sich demokratiepolitisch nichts ändern und das volle 

Bestimmungsrecht der Gemeinden erhalten werden. Weiters könnten bei derartigen 

Ausgliederungen von der öffentlichen Hand (dem Bund) Befreiungen von den 

Verkehrssteuern durch das Budgetbegleitgesetz realisiert werden. Dieses Modell sei 

Maastrichtkonform und entspreche dem Stabilitätspakt. Da dieses Modell über 

Bedarfszuweisungen finanziert werden könne, wird damit gleichzeitig das Budget des 

Landes erheblich entlastet. 

 
Quelle: Pressekonferenz mit Landesrat Dr. Josef Stockinger (3. März 2005) - 
http://www.ooe.gv.at 
 

Organisationsformen oder die Wahl der geeigneten 

Rechtsform für Gemeinden: 

 

Gemeinden werden bei der Auslagerung von Gemeindeeinrichtungen vor die Frage 

gestellt, welche Rechtsform sie wählen können, zumal für Gemeinden nicht alle 

Rechtsformen des öffentlichen Rechts zur Verfügung stehen, vielleicht auch ein 
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Grund warum Auslagerungen in Gesellschaftsformen des Privatrechts getätigt 

werden. Bei den Auslagerungen werden ausschließlich Kapitalgesellschaften  als 

private Form des Privatrechts gewählt, als Auffanglösung für kleinere Gemeinden 

auch KEG’s. Ein Grund ist einfach der, weil Berater bei diesen Gesellschaftsformen  

lediglich herrschende neoliberale Prinzipien auf Gemeinden einfach ummünzen 

können.  Demokratische Gesellschaftsformen, wie die Gemeinde an sich auch ein 

solche demokratische Form ist,  werden nicht angeboten und stehen auch nicht zur 

Diskussion. Solche Gesellschaftsformen finden sich im Angebot  an den Gemeinden 

bislang nicht wieder. Das sind der Verein oder die auf wirtschaftliche Betätigung 

gerichtete Genossenschaft. Auch es steht natürlich offen, dem Gesetzgeber 

aufzutragen, eine für Gemeinden geeignete Gemeinde-Gesellschaft gesetzlich zu 

definieren. Unten im Schaubild findet sich eine Aufstellung möglicher 

Gesellschaftsformen. 

 

http://www.wifo.ac.at/stefan.schleicher/down/diss/DISS_Sandner.pdf 

 

Das KEG-Modell 
 

Eine Kommanditerwerbsgesellschaft (KEG) ist eine private, auf Gewinn 

ausgerichtete „kleine“ Unternehmensform im Rahmen eines Kleingewerbes mit 

einem Netto-Umsatz von max. Euro 400.000 pro Jahr. („Größere“ Unternehmen 

werden in Form einer KG, GmbH oder AG geführt.) 
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Die KEG besteht aus zumindest zwei GesellschafterInnen, von denen mindestens 

eine(r) unbeschränkt haftet (Gemeinde) und eine(r) nur bis zu jener Summe, die als 

Einlage ins Firmenbuch eingetragen ist (z.B. BürgermeisterIn als KommanditistIn). 

Somit können Gemeindeeinrichtungen an die KEG ausgelagert werden und von der 

Gemeinde mehrwertsteuerpflichtig zurückgemietet werden. Alternativ können diese 

Gemeindeeinrichtungen auch an Dritte weitervermietet werden. Durch die 

Auslagerung von Gemeindeeinrichtungen wird der Vorsteuerabzug, also das 

„Einsparen“ der Umsatzsteuer bei Investitionen ermöglicht, aber es wird auch eine 

Liberalisierung und Deregulierung des öffentlichen Rechts erreicht und der 

Finanzausgleich umgangen.  
 

Wie Entscheidungen getroffen und kontrolliert werden, steht in den Satzungen der 

KEGs, die frei gestaltet werden können.  

Beispiel:  Die Errichtung eines Sicherheitszentrums kostet beispielsweise € 1.000,000 incl 

Ust. Da durch den Vorsteuerabzug die Umsatzsteuer vom Finanzamt rückvergütet wird, 

kostet das Sicherheitszentrums lediglich € 833.333,33. Die Gemeinde „spart“ sich somit € 

166.666,67, die natürlich dem Bund vorerst an Steuereinnahmen verloren gehen. Erst über 

die USt der Mieteinnahmen der KEG kommt ein aliquoter Teil sukzessive wieder zurück.). 

 

(Anm.: Seit 1.1.2007 können nur noch KG’s gegründet werden, aber im weiteren wird 

nur von KEG’s gesprochen, da diese bereits Verbreitung gefunden haben. 

Grundsätzlich unterscheiden sich KG’s von den KEG’s nicht wesentlich.) 

 

Schaubilder zur Grundstruktur des KEG Modells: 
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Schaubilder: Mag. Dr. Martin Ozimic - austroKOMMUNAL  
(Österreichs Kompetenzzentrum für Verwaltungsmodernisierung) 
www.kdz.or.at/kdz/austrokommunal%20wels%202004/ dokumentation/Ozimic_Graz.pdf 
 

vgl. auch Kommunaler Informationstag www.salzburg.gv.at/en/bf/572-txt-kloesch_ 
praesentation_zell_am_see.pdf 
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6. Die Salzburger Situation: 

 

Die Stadt Salzburg plant sämtliche Immobilien der Gemeinde, das sind Kindergärten, 

Schulen, Gemeindewohnungen bis hin zum Amtsgebäude (das Schloss Mirabell), 

sowie die ganze Magistratsabteilung (MA6, MA7) samt MitarbeiterInnen in eine 

Liegenschaftsverwaltung GmbH auszulagern. Bei kleineren Landgemeinden werden 

Feuerwehr, Sicherheitszentren, Amtsgebäude, Sportplätze usw. in KEG’s 

ausgelagert und somit schleichend privatisiert. Die Gründe sind zahlreich warum 

ausgelagert wird, aber auf den Punkt gebracht, die Gemeinden sind gezwungen eine 

steigende Vielzahl von Aufgaben zu übernehmen bei gleichzeitig weniger 

Budgetmittel, damit die Länder Budgetüberschüsse erzielen, damit der Bund die 

Maastricht-Kriterien erfüllen kann. Will eine Gemeinde Investitionen tätigen, wie etwa 

die Errichtung eines Feuerwehrhauses, so werden Gemeinden regelrecht dazu 

gezwungen die entsprechenden Immobilien auszulagern, ansonsten keine 

Mittelzuschüsse erfolgen, die nicht einmal für die Realisierung des Projektes 

ausreichen. Was ist mit der vielbeschworenen Gemeindeautonomie, auf die 

Bürgermeister so viel Wert legen? Das fehlende Geld wird durch Kreditaufnahme 

finanziert, die allerdings in keinem Budget als Schulden aufscheinen und die 

tatsächliche Gesamtstaatsverschuldung wesentlich höher ist, wenn sämtliche 

ausgelagerte Schulden mitgerechnet werden. Diese Auslagerungen sind ein 

Schuldenversteck und das Große erwachen wird 2013 k ommen , wenn etwa 

Bilanzierungsregeln geändert werden und die ausgelagerten Kredite Maastricht 

schlagend werden.  Was tun, um das Problem zu lösen? Etwa alles privatisieren und 

an private Investoren verkaufen? 

 

Die Argumente von Gemeindeprivatisierer sind: 

 

* Bessere Nutzung steuerlicher Potentiale, Optimierung des Vorsteuerabzugs 

* Höhere Flexibilität durch Wegfall der Jährlichkeit und mehr Transparenz im  

Immobilienbudget 

* Bilanzierung nach steuerrechtlichen Kriterien (doppische Buchaltung statt 

Kameralistik) 
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* Professionalisierung der Wartung und Instandhaltung in der zuständigen 

Gemeindeabteilung und Anpassung an Kriterien des freien Marktes 

* erhöhtes Kostenbewusstsein von Betriebsführern und Nutzern 

* erhöhte Dienstleistungsqualität für Unternehmensführung (Politik und Verwaltung) 

 

(vgl. „Stadt setzt Signal zur Optimierung der Immobilienbewirtschaftung“, 

Pressseinformation Stadtrat Dr. Martin Panosch vom 06.02.2007) 

 

7. Realitätsverweigung oder blinder neoliberaler 

Gehorsam? Die Kritik an den Argumenten der 

Gemeindeprivatisierer: 

 

Es wird Budgetkosmetik betrieben, weil Gemeinden durch den  Spardruck regelrecht 

dazu gezwungen werden, alle rechtlich fragwürdigen  Tricks auszuschöpfen, um den 

Maastrichtkriterien zu entsprechen und um  Sanktionen zu entgehen. Das 

Schuldenproblem der Gemeinden wird dadurch nicht gelöst, sonder nur noch 

verstärkt.  

 

Es wird offensichtlich, dass die Auslagerung in Form einer Privatrechtsgesellschaft 

nur Augenauswischerei ist, weil eine effizient arbeitende öffentliche Verwaltung 

ebenso mit modernen Managementmethoden arbeiten kann und bei richtiger 

Organisation den Vergleich mit der Privatwirtschaft nicht zu scheuen braucht. Bei 

Auslagerungen aus diesem Grund geht es ausschließlich darum, kleinpolitisches 

Geld daraus zu schlagen, weil es offenbar populär ist, in Gesellschaften auszulagern. 

Dabei wird der vermeintliche Anspruch erhoben, dass eine auslagegelagerte 

Gesellschaft automatisch effizient sei. Das Gegenteil kann der Fall sein. 

Privatisierung heißt nicht automatisch, effizient zu arbeiten. Vielmehr zeigen viele 

Beispiele, dass es zu einem regelrechten Koordinierung und Verwaltungschaos 

kommt (Beispiel ÖBB). Eine Reorganisation der Verwaltung kann auch intern 

organisiert werden, jedoch scheint eine verwaltungsinterne Reorganisierung nach 

dem herrschenden neoliberalen Trend und dem Bestreben nach Ökonomisierung 

nicht attraktiv genug zu sein.  
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Mit einer Auslagerung wird auch nicht automatisch die Dienstleistungsqualität erhöht. 

Auch wieder so ein Irrglaube. Der Anspruch auf Dienstleistungsqualität wird, wenn 

man den gängigen Konzepten folgt, zu weiteren Auslagerungen von Dienstleistungen 

an Dritte führen. Dienstleistungen werden von Dienstnehmern erbracht, welche 

vorwiegend in atypischen Beschäftigungsverhältnissen angestellt sein werden, 

schlecht eingeschult und unterbezahlt sind. Das wird unweigerlich zu einem  

Verwaltungs- und Kompetenzwirrwarr führen, bei gleichzeitiger Reduzierung der 

Dienstleistungsqualität. Ob sich das die Bürger bieten lassen? 

Es stellt sich ferner die Frage, wenn die Buchhaltung von Kameralistik auf Doppik 

umgestellt wird, wer dieses Know-how einbringt, wer zukünftig diese Aufgaben 

übernehmen wird und wer davon profitieren wird. Vermutlich werden diese 

Dienstleistungen von privaten Treuhandgesellschaften oder gleich von 

Steuerberaterbüros erbracht werden.  

Der wirkliche und einzige Grund, warum es zur Auslagerung kommt, ist, wie sich bei 

mehreren Gesprächen mit anderen Gemeinden herausstellte, ausschließlich ein 

steuerrechtlicher Grund, nämlich der Vorsteuerabzug bei der Umsatzsteuer. An sich 

wäre der Vorsteuerabzug bei gesetzeskonformer Anwendung ein Null-Summen-

Spiel. Denn mit der Lukrierung des Vorsteuerabzuges muss im Gegenzug 

Umsatzsteuer an den Bund abgeführt werden. Über 10-20 Jahre hinweg wäre die 

Umsatzsteuer von den Gemeindeeinwohnern wieder an den Bund zurückgezahlt. 

Den gängigen Modellen liegt diese Annahme nicht zu Grunde und folglich verstößt 

automatisch jede Gemeinde mit einer Auslagerung gegen das bundesstaatliche 

Prinzip. Von ranghohen Gemeindepolitikern wird bestätigt, dass es sich um "eine Art 

Finanzausgleich" handelt, der von den Gemeinden auf diese Art und Weise selbst 

erzwungen wird. Der Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wird 

ausgehöhlt und unterlaufen.  

 

Ein weiteres Argument möchte ich nennen: Die Handlungsfähigkeit und 

Gestaltungskraft der Gemeinde, welche mit einer Auslagerung unterminiert und 

infrage gestellt wird. Bei fortschreitendem Auslagerungen, Verkauf und Privatisierung 

von Gemeindeeigentum, das schließlich allen Gemeindeeinwohnern gehört, 

kapituliert die Gemeinde vor der eigenen Politik und fungiert lediglich als Geldgeber. 

Die Gemeinde wird ihren Handlungsspielraum lediglich darauf reduzieren, Gelder zu 

vergeben. Der Artikel von Dr. Siegfried Broß, Richter des 
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Bundesverfassungsgerichts, bestätigt, dass die Steuerungsfähigkeit für Gemeinden 

drastisch reduziert wird. Es muss daher schon an dem Gedanken entgegengewirkt 

werden, um eine Entpolitisierung der Gemeindepolitik zu verhindern. Verhindert 

werden kann dies nur durch Einbinden, Mitbestimmen und Partizipation der 

Einwohner, der Transparenz und Beteiligung an Entscheidungen, das Bekenntnis 

der Gemeindevertreter zu aktiver Gemeindepolitik.  Dies gilt für das konkrete 

Beispiel an der Verwaltung von Gemeindeimmobilien. Gemeindeimmobilien bieten 

ein weit reichendes Spektrum der Gestaltung, angefangen von gemeinnützigen 

Mietwohnungen bis hin zu Kindergärten und Schulen, ebenso die Aufgaben der 

Daseinsvorsorge. Bei den Gemeindeimmobilien handelt es sich um grundlegende 

Infrastruktur.  

 

Schier unglaublich ist die Auslagerung von Infrastruktur der ureigensten 

Hoheitsverwaltung von Gemeinden, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten oder 

Amtsgebäude. Es mutet schon ein seltsames Bild, wenn sich ein Gemeinderat 

plötzlich als Mieter in einem Bürogebäude wieder findet. Der Vermieter lässt 

grüßen...  

 

In Wirklichkeit muss es um die Schaffung von Freiräumen für Gemeinden, nämlich in 

wirtschaftlicher und in finanzrechtlicher Hinsicht, gehen. Durch die 

Steuergerechtigkeitskampagne wurde klargemacht, dass Gemeinden regelrecht 

unter finanziellen Druck geraten, sinkende Einnahmen den gleichzeitig wachsenden 

Aufgaben gegenüberstehen. Es findet eine Aufgabenverschiebung von Bund über 

die Länder auf die Gemeinden statt. Die Verantwortung, die Erbringung von 

öffentlichen Dienstleistungen, wird verstärkt auf Gemeinden überwälzt. Es erfolgt ein 

Entlastung des Bundeshaushaltes auf Kosten der Gemeinden. Es bedarf daher einer 

konzertierten Vorgehensweise.  

 

Was es braucht, ist ein richtiges Verhältnis zwischen staatlichem und privatem 

Sektor. Der staatliche Sektor soll garantieren, dass gewisse Dienstleistungen und 

Handlungsfreiräume jedem Gemeindeeinwohner zur Verfügung stehen und 

gewährleistet werden, insbesondere unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit, 

damit auch auf Gemeindeebene ein Umverteilungseffekt erzielt und gewährleistet 

werden kann (z.B. Staffelung von Kindergartengeldern, u.a.). Unter ausschließlich 
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privatwirtschaftlichen und nach dem Marktprinzip operierenden Unternehmungen 

wird darauf nur schwer Rücksicht genommen werden.  

 

Auch die Einhaltung ökologischer Standards sind davon betroffen, die unter 

marktwirtschaftlichen Prinzipien nicht Gewinn fördernd sind. Ebenso soll die 

öffentliche Hand Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung garantieren. Es 

braucht eine klare Definition öffentlicher Aufgaben. Die Aufgabe der Gemeinde ist die 

Fürsorge der ihr anvertrauten Menschen, die in der Gemeinde wohnen. Daher muss 

eine Gemeinde klar zum Ausdruck bringen, das das Primat der Förderung der 

Gemeindeeinwohner vorgeht und nicht dem Prinzip der Gewinnmaximierung. 

Gewinnmaximierung hingegen ist das MUSS der herrschenden marktwirtschaftlichen 

Prinzipien.  

 

Durch die Auslagerung wird ebenso die Gemeindeautonomie beeinträchtigt und 

eingeschränkt, sobald Dritte an dieser Unternehmung beteiligt sind. Die Gemeinde 

kann nicht ohne den dritten Beteiligten entscheiden, ferner fehlt eine demokratische 

Kontrolle und Legitimation der Gemeinde an sich und wird als solche gänzlich infrage 

gestellt. Mit einer Auslagerung wird eine Gleichstellung mit dem Privatrecht, also mit 

dem privaten Sektor und somit privaten Unternehmen erreicht (erklärtes GATS-Ziel!). 

Dies betrifft insbesondere den Bildungsbereich, wie Schulen und Kindergärten. Diese 

stehen dann im freien Wettbewerb mit anderen privaten Bildungseinrichtungen.  

Die ureigensten Prinzipien, Selbstverwaltung der Gemeinden, die 

Gemeindeautonomie, werden verletzt, wird die Verwaltung durch Dritte z.B. durch 

Treuhandgesellschaften erbracht. Ebenso leidet der Grundrechtschutz, der nur 

gegenüber dem Staat und der Verwaltung seine Wirkung entfaltet. Gegenüber 

Privaten gibt es diesen Grundrechtsschutz nicht. Der Gleichheitssatz findet unter 

Privaten keine Anwendung, das ist die Folge der Vertragsfreiheit. Es stellt sich dann 

schon die Frage, wenn fortwährend öffentliche Aufgaben ausgelagert und durch 

Dritte erbracht werden, welche Selbstdefinition die Gemeinde noch erfährt. Dies wird 

dadurch zwangsläufig infrage gestellt. Die Gemeinde entledigt sich selbst ihrer 

Macht, insbesondere der Macht zur Gestaltung.  

 

Durch die Auslagerung wird die ausgelagerte Unternehmung mit anderen privaten 

Unternehmungen gleichgesetzt und unterliegt hemmungslos dem herrschenden 
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Wettbewerbsregime. Die Gemeinde verliert ihre Politikfähigkeit. Nicht die Gemeinde 

bestimmt die Richtlinien der Politik und die Entwicklung seiner Einwohner, sondern 

dies werden demokratisch nicht legitimierte Private tun. In Folge von weiteren 

Auslagerungen und Privatisierungen kann die Gemeinde nicht mehr wirksam 

dagegen steuern, weil die Gemeinde ihre Nachfragemacht nicht mehr in die 

Waagschale werfen kann. Folge des Ruckzuges der Gemeinde und der Anwendung 

ausschließlicher marktwirtschaftlichen Verhältnissen ist eine Spaltung der 

Gesellschaft.  

 

Im Endeffekt geht es um den Freiheitsschutz der Gemeinden, insbesondere in 

wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht, um die Gemeindeautonomie, dem Prinzip 

der Selbstverwaltung, und es muss das ungeschriebene Sozialstaatsprinzip gewahrt 

bleiben.  

 

Bei dem ausgelagerten Gemeindeeigentum handelt es sich in Wahrheit um wichtige 

Infrastruktur zur Sicherung der Bedürfnisse der Gemeindeeinwohner. Es handelt sich 

großteils um Einrichtungen, die Gemeindeeinwohner zur Verwirklichung ihrer Person 

und Individualität bedürfen und die er nicht selbst zur Verfügung stellen kann. Zum 

anderen sollen in Gesellschaftsbereichen, in denen nicht die gleichen 

Voraussetzungen und die gleiche Chancen vorgefunden werden, für die persönliche 

Entfaltung eines jeden eingetreten werden. Hier muss es die Aufgabe der Gemeinde 

sein, gesellschaftlichen Fehlentwicklungen gegenzusteuern. Für die Gemeinde 

besteht die Verpflichtung, für eine gerechte Sozialordnung zu sorgen. 

Marktwirtschaftliche Prinzipien und Gewinnmaximierung laufen dem eindeutig 

zuwider. Der Gemeinde kommen staatliche Fürsorgepflichten zu, dem Einzelnen 

oder Gruppen gegenüber. Es widerspricht hingegen dem Sozialstaatsprinzip, wenn 

die Gemeinde fortwährend Maßnahmen trifft, die die wirtschaftliche und politische 

Gestaltungskraft der Gemeinde schwächen und infrage stellen. Die Gemeinde soll 

selbst unabhängig bleiben und nicht erpressbar werden. Durch Kreditaufnahme und 

Verschuldung, sogar abseits des Gemeinderates, wird die Gemeinde erpressbar. 

Vielmehr muss die Handlungsfähigkeit von Gemeinden gestärkt werden. Die 

Gemeinde muss danach trachten, ihre Handlungsfähigkeit zurück zu gewinnen und 

von ihr anders nicht beeinflussbare unkontrollierte Entwicklungen abzuwehren 
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versuchen. Es geht um die Politik- und Handlungsfähigkeit und um die Erhaltung der 

Fähigkeit zur Selbstdefinition.  

 

Es ist eine Rückbesinnung auf die ureigensten demokratischen Prinzipien, der  

Selbstverwaltung und der Autonomie von Gemeinden erforderlich. Wofür steht  eine 

Gemeinde und wie hat sich die Gemeindeautonomie historisch entwickelt, wofür 

steht Gemeindeautonomie, wozu Selbstverwaltung, was bedeutet Gemeindepolitik.  

Es gilt Auslagerungen schon in der Gedankenführung zu verhindern. Es kann Wir 

können eine Vorbildwirkung durch Salzburg für ganz Österreich erreicht werden, 

wenn die neoliberalen Muster durchbrochen werden. Salzburg kann Impulsgeber 

werden und Initiator sein. Es bietet sich jederzeit die Möglichkeit wirksamen dem 

neoliberalen Trend entgegenzuwirken!  

 

8. Kritik an der Fusionswelle von Krankenhäusern, 

Gemeindekrankenhäusern, in Form von ausgelagerten 

GmbH aus? 

 

Es ist nur eine Frage der 

Zeit, wann Auslagerungen 

von 

Gemeindeeinrichtungen 

(Schulen, Ämter, 

Gemeindewohnungen,…) 

für private Beteiligung, 

etwa eines strategischen 

Investors, ermöglicht und 

aufgekauft werden. Weitere Fonds sind bereits geplant. Andererseits, wenn eine 

Gemeinde beschließt, keine private Beteiligungen zuzulassen oder keine 

Einrichtungen zu privatisieren, müssen Gemeinden selbst so wie Private agieren, 

Gewinne erzielen, um im bestehenden Marktumfeld bestehen zu können, mit den 

bekannten Folgen.  
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So werden Gemeindespitäler durch das Land übernommen, weil „Gemeinden als 

Rechtsträger aus strukturellen Gründen bei der Finanzierung von Krankenanstalten 

zunehmend überfordert werden“. Das Recht auf Selbstverwaltung der Gemeinden, 

die Gemeindeautonomie, welche verfassungsrechtlich verankert sind, wird 

permanent ausgehöhlt. Sind etwa Gemeinden nicht mehr in der Lage, 

Gemeindespitäler selbst zu verwalten? Hier agiert das Land selbst wie ein Privater 

mit den üblichen Versprechen für Standort und Beschäftigte sowie Mitbestimmungs- 

und Einflussgarantien für Gemeinden („Standortgarantie und beste Versorgung in der 

Nähe“, Salzburger Landeskorrespondenz vom 18.03.2007). Die Landesspitäler sind 

über früher oder später selbst Übernahmekandidaten, die Beteiligungen des Landes 

werden Stück für Stück an private Investoren verkauft werden, trotz der zahlreichen 

Versprechungen das nicht zu tun, aber die Politik der leeren Kassen zwingt dazu. 

Wirkvolle Sicherungen und Vorkehrungen gegen Übernahme durch private sind nicht 

zu erkennen, ebenso wenig die versprochene Regionalität und 

Mitentscheidungsbefugnis von Gemeinden. 

 

Daher ist bedarf einer Organisation, der dem innerhalb der Krankenanstalten gerecht 

wird, nicht aber eine Konzernstruktur. Ist eine Auslagerung unvermeidbar, so stellt 

die Auslagerung von Gemeindespitälern in Form einer GenmbH (Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung) eine rechtliche Alternative dar, weil mit dieser Rechtsform die 

Regionalität und somit die Selbständigkeit des Krankenhauses gewährleistet bleibt 

und der Gemeindeautonomie und der Selbstverwaltung entspricht. Auf Landesebene 

ist eine Genossenschaft mit dem Ziel der Nutzung gemeinsamer Ressourcen zu 

gründen. Es werden gemeinsame Synergien der Gemeindespitäler genutzt 

(Verwaltung und Medikamentenbeschaffung, usw.). Also eine GenmbH statt einer 

GesmbH . Eine Konzernstruktur wird abgelehnt, denn im Falle von strategischen 

Beteiligungen privater Konzerne, haben diese direkten und unmittelbaren Einfluss 

auf das Gemeindekrankenhaus. Der Vorteil für die Gemeinde ist, dass das 

Krankenhaus nach wie vor selbstständig bleibt, jedoch mit der überregionalen 

Krankenhaus-Genossenschaft im Verband kooperiert. Kooperation und Benchmarks 

statt Wettbewerb und Kapitalakkumulation. 

 

Ebenso muss durch die Rechtsform der Genossenschaft die Mitbestimmung nach 

dem Prinzip ein Kopf eine Stimme gewahrt bleiben. Die Gemeinden entscheiden 
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selbst über ihr Gemeindespital und haben Delegierte im übergeordneten 

Krankenhausverband.  

 

vgl Proteste gegen den Verkauf der Schwalm- Eder-Kliniken: von LZ Kassel, 

22.12.2006, http://www.linkezeitung.de/cms/content/view/1484/239/ 

 

9. Die Eigentumsfrage bzw. die gesellschaftspolitis che 

Frage: 

 

Wenn die Eigentumsfrage gestellt, hat es nichts damit zu tun, dass es auf 

Kommunismus hinausläuft. Hier geht es um Gemeindeinfrastruktur und dem 

Eigentum daran und das Interesse daran, dass nicht die Gemeinde Eigentümerin ist, 

sondern Private. Darf etwa eine Gemeinde kein Eigentum haben? Ferner geht es um 

die Aufgabe einer Gesellschaft, ein System zu schaffen, dass sozialer, "gerechter" ist 

und im Stande ist Ungleichheiten zwischen den Menschen selbst zu verringern, also 

die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, dazu bietet sich die 

Gemeindeinfrastruktur geradezu an. 

 

Ein wesentlicher zentraler Punkt ist das Eigentum. Eigentum ist das stärkste 

Herrschaftsrecht und damit verbunden das stärkste Ausschließungsrecht. 

Auslagerungen und folglich Privatisierungen sind daher äußerst problematisch, weil 

Nichteigentümer ihrer Rechte beraubt werden und von zuvor öffentlichem Eigentum 

ausgeschlossen werden. Beispiel ist der Verkauf des Tennengebirges, das zwar 

noch im Eigentum des Staates ist (wird treuhändisch verwaltet), jedoch trotz der 

strategischen Wasserreserven an Kaindl verkauft werden wird. Die Kontrolle des 

Bundes über die ÖBF ist unzureichend und die Landesregierung Salzburg hat kaum 

Einflussmöglichkeiten. Es geht sogar soweit, dass die Privatautonomie nach 

Ansichten vieler, über das öffentliche Interesse an strategischen Wasserreserven 

gestellt wird, und den Rechtsstaat seiner Durchgriffsrechte beraubt. Richtigerweise 

muss es Durchgriffsrechte in die Privatautonomie aufgrund öffentlichen Interesses 

geben. In das Herrschafts- und Ausschlussrecht muss daher wirksam eingegriffen 

werden. 
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Wenn Eigentum in öffentlicher Hand gehalten wird, bedeutet es nicht zwingend 

Verstaatlichung, nur wenn man von dem bisherigen und historischen Verständnis von 

Staat aufbaut. Das jetzige Staatssystems ist mangels direkter Einflussmöglichkeiten, 

Kontrollmöglichkeiten und unzureichender Partizipation durch die Einwohner, 

insbesondere auf Gemeindeebene, unbefriedigend. Das Eigentum der öffentlichen 

Hand, das indirekt unser aller Eigentum ist, darf nicht privatisiert werden, weil ein 

Verlust von Herrschaftsrechten und Gestaltungsspielräumen mit einhergeht. Es tritt 

ein Machtverlust im Sinne von Gegenmacht zu transnationalen Konzernen ein. 

Nachfrage- und Marktmacht der Gemeinden geht verloren. Die öffentliche Hand und 

insbesondere die Gemeinden werden erpressbar. Ferner darf es nicht sein, dass 

private Oligopole beziehungsweise Monopole entstehen, hier gilt dafür zu sorgen, 

dass Gemeinden Nachfrage- und Marktmacht erhalten und sich überregional 

verbünden. Eine Schlussfolgerung kann sein, öffentliches Eigentum zu verteidigen 

um eine Gegenmacht zu erhalten und aufzubauen, die die privaten Oligopole 

beziehungsweise Monopole in die Schranken weisen könnte. 

 

Öffentliches Eigentum ist unser aller Eigentum, über das wir verfügen, das wir nutzen 

können und für jeden zugänglich sein soll. Öffentliches Eigentum bedeutet somit 

Macht und Macht muss kontrolliert werden. Gesteht man der öffentlichen Hand mehr 

Macht zu, muss diese kontrolliert und die Mitbestimmung muss gestärkt werden. 

 

Es ist daher ein Muss, öffentliches Eigentum zu erhalten. Nicht zu privatisieren und 

schon gar nicht in dieser Form wie es derzeit passiert. Eine Auslagerung kann nur 

dann gerechtfertigt werden, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen: Das 

Eigentum kann ausgelagert werden in eine privatrechtliche Gesellschaft, die 

garantieren muss, dass die Gesellschafter sämtliche Einwohner umfasst, die über 

das Eigentum nach dem Prinzip ein Kopf eine Stimme und nicht wie bei 

Kapitalgesellschaften nach Anteil am Kapital mitbestimmen, also direkt 

stimmberechtigt sind.  

 

Jeder Einwohner hat das passive Wahlrecht, um in die Organe einer solchen 

Gesellschaft gewählt zu werden (Aufsichtsräte, Beiräte, sonstige Kontrollausschüsse, 

genauso wie in die Geschäftsleitung). Vorraussetzung dafür ist, dass interessierte 



Seite 27 

Einwohnern im Vorfeld eingebunden und ausgebildet werden. Aufklärung kann durch 

Teilnahme bei Sitzungen oder durch Bildungskurse erfolgen. 

 

Ferner muss gesichert sein, dass keine Person, die Kapital einbringt, dadurch mehr 

Macht zugesprochen bekommt, als andere die kein Kapital zuschießen. Auch die 

Möglichkeit Druck auszuüben, soll genommen werden, insbesondere mit der 

Drohung, Kapital abzuziehen. Die Gesellschaft könnte bei Auszahlung des Kapitals 

unter Umständen nicht mehr existenzfähig sein. Zugeflossenes Kapital muss in der 

Gesellschaft verbleiben. 

 

Eine solche Gesellschaft soll auch gewährleisten, dass die entsprechenden Organe 

mit jenen Leuten aus der Gesellschaft besetzt werden, als aus den 

Stimmberechtigten Einwohnern. (Identitätsprinzip). 

 

Eine solche Gesellschaft hat demokratische Binnenstrukturen, im Prinzip wie ein 

Verein. Wie das praktisch funktioniert, wie das gelebt wird, kann man in Vorbildlich 

lebenden Vereinen beobachten. Aber man muss leider dem Zustimmen, dass in 

vielen Vereinen das Bewusstsein von gelebter Demokratie noch mehr als zu 

wünschen übrig lässt. 

 

Ferner muss diese Gesellschaft gewährleisten, dass oberstes Prinzip die Förderung 

der Mitglieder, der Gesellschafter, also der Einwohner ist. Das Prinzip der 

Gewinnmaximierung muss klar und deutlich dem untergeordnet werden. 

 

Auch ist wichtig, dass die Gesellschaft dafür sorgt, dass gesellschaftlich „produzierte“ 

Ungleichheiten der Menschen zueinander reduziert beziehungsweise beseitigt 

werden. Es sollen die Ungleichheiten beseitigt werden, dass auch jene, die kein Geld 

beziehungsweise zu wenig Geld zur Verfügung haben, jene Möglichkeiten geboten 

bekommen, als solche, die Geld haben – Stichwort Teilnahme am öffentlichen und 

kulturellen Leben. Durch die Zurverfügungstellung von Schulen, Kindergärten, Kultur-

, Bildungseinrichtungen, Wohnungen, kann dem entgegengewirkt werden. 

 

Ein Ansatz dazu ist, öffentliches Eigentum in einer Form, die im Wesentlichen den 

genossenschaftlichen Prinzipien entspricht, überzuführen. Diese Unternehmensform 



Seite 28 

beziehungsweise Gesellschaftsform geht auf das 19. Jahrhundert zurück. Die 

wichtigsten Persönlichkeiten aus dieser Zeit sind Schulze-Delitz, Raiffeisen und am 

Rande Lassalle. Im wirtschaftlichen Bereich haben sich beide erstgenannten 

etabliert. Der Gemeinde, dem Verein und der Genossenschaft ist das demokratische 

Element gemein, wenngleich die 3 Formen in verschieden Bereichen ihre Aufgaben 

haben. Die Gemeinde in den Gemeindepolitiken, der Verein im ideellen und die 

Genossenschaft im wirtschaftlichen Bereich. 

 

Im öffentlichen Bereich besteht die Möglichkeit, nach den gleichen Prinzipien eine 

entsprechende Gesellschaftsform zu gestalten. Für Gemeinden würde das bedeuten, 

eine Art Gemeinde-Genossenschaft. Wird also ausgelagert, dann nur in eine 

Gesellschaftsform, die oben genannte Bedingungen erfüllt. Ferner besteht für die 

Gemeinden das Problem, dass ihnen keine öffentlich-rechtliche Rechtsform zur 

Verfügung stehen, so kann ein Gemeindekrankenhaus nicht in einer Rechtsform 

öffentlichen Rechts betrieben werden.  

 

Sind diese Bedingungen erfüllt, tritt demnach eine bewusste Entmachtung des 

Kapitals ein und es findet eine bewusste „Vergesellschaftung“ statt. Denn in einer 

Gemeinde-Genossenschaft sind die Einwohner die Gesellschafter. Das eingebrachte 

Eigentum gehört der Gesellschaft, also den Einwohnern, und wird somit 

„vergesellschaftet“. Es handelt sich um Allgemeineigentum. Dieser Eigentumsbegriff 

deckt sich mit dem der Allmende, beziehungsweise kommt dieser Begriff diesem 

Zustand sehr nahe. 

 

Die Ansätze einer Gemeinde-Genossenschaft sind nicht radikal, auch deswegen 

nicht, weil diese Prinzipien schon längst und breit verankert sind, wenngleich diese 

auch nicht gelebt werden und teilweise mit den Prinzipien von Kapitalgesellschaften 

verwischt wurden. Beispiele für Genossenschaften sind teilweise Raiffeisenverband, 

Volksbanken, Maschinenring, Wasser-Genossenschaften, Intersport, Lenz Moser, 

und viele andere. 

 

Daher ist entweder eine Auslagerungen zu verhindern bei gleichzeitiger Stärkung der 

demokratischen Kontrollrechte und Förderung der Mitbestimmung, Partizipation, 

Transparenz in der Gemeinde, oder die Auslagerung findet in Form 
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genossenschaftsähnlicher Strukturen statt, wo ebenso diese Bedingungen 

eingehalten werden. 

10. Finanzielle Autonomie der Gemeinden? 

 

Die Finanzhoheit der Kommunen existiert praktisch nicht mehr. Welche Forderungen 

müssen entwickelt werden, um die finanzielle Ausstattung zu verbessern? 

 

Üblicherweise werden drei Schichten der Autonomie unterschieden: 

 

- Organisationsautonomie (politische Organisation, Organe und Verfahren), 

- Aufgabenautonomie (einschließlich "Umsetzungsautonomie" für die Umsetzung 

übergeordneten Rechts) und 

- F i n a n z a u t o n o m i e. 

 

Durch den finanziellen Druck unterliegen Gemeinden dem neoliberalen Zwang zur 

Privatisierung und stellt einen Eingriff in die Finanzautonomie dar. Gegen diesen 

Eingriff gilt es sich zu wehren und Freiräume zu erkämpfen. Die Gemeindeautonomie 

ist ein verteidigungswürdiger Wert.   

 

Normalerweise wären die gesetzgebenden bzw. bestimmenden Kräfte (WTO, Eu, 

Bund, Land) angewiesen, den Gemeinden einen möglichst weiten 

Handlungsspielraum i.S. der Gemeindeautonomie einzuräumen, was nicht passiert. 

Bei den Auslagerungen werden die Gemeinden regelrecht dazu genötigt, um einen 

Steuervorteil zu lukrieren, alles um nur kurzfristige Budgetspielräume zu erlangen 

aber mit folgeschweren Konsequenzen.  

 

Quelle:  http://www.neueverfassung.lu.ch/gemeindeautonomie.htm  

http://www.zeit-fragen.ch/ARCHIV/ZF_107a/T08.HTM 

 

Schwerer Schlag für Kommunen in Europa 

 

"IKZ ist Kernaspekt der kommunalen Selbstverwaltung" 
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Der Österreichische Gemeindebund und der Deutsche Städte- und Gemeindebund 

wehren sich gegen einen Beschluss des EU-Parlaments, der die Rechte der 

Gemeinden missachtet und Interkommunale Zusammenarbeit erschwert. 

Die Kommunen werden daran gehindert, effizient zu wirtschaften. 

Als schwarzen Tag für die Städte und Gemeinden und deren Organisationshoheit 

bezeichnete der Deutsche Städte- und Gemeindebund die Beschlussfassung des 

EU-Parlaments vom 26.10.2006 über den so genannten "Weiler-Bericht".  

Recht der Gemeinden wird missachtet   

"Der Beschluss des EU-Parlaments missachtet das Recht der Städte und 

Gemeinden, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 

die öffentlichen Dienstleistungsaufgaben eigenständig 

zu organisieren und durchzuführen. So soll es den 

Kommunen schwerer gemacht werden, gemeinsam 

und damit kostengünstiger z.B. die 

Abwasserentsorgung durchzuführen. Im Parlament wird alles zu sehr durch die reine 

Wettbewerbsbrille betrachtet und die Festschreibung von Ausschreibungspflichten 

völlig verfehlt als Allheilmittel angesehen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), Dr. Gerd Landsberg.  

"Steht nicht im Einklang mit Bürgerinteressen"   

"Dies steht nicht im Einklang mit dem Bürgerinteresse. Denn alle Erfahrungen 

zeigen, dass die Bürger mit den kommunalen Dienstleistungen zufrieden sind und 

nicht möchten, dass essentielle Dienste wie Wasser- oder Abfallwirtschaft unter 

Profitgesichtspunkten durchgeführt werden". Entsprechende Beschlüsse hat der 

Österreichische Gemeindebund gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und 

Gemeindebund in einer gemeinsamen Sitzung am 23. und 24. Oktober in Luxemburg 

gefasst. 

Interkommunale Zusammenarbeit darf nicht zum Spielb all werden   

In Anwesenheit der Landesobmänner des Österreichischen Gemeindebundes hob 

Präsident Helmut Mödlhammer hervor, dass die interkommunale Zusammenarbeit 

eine effiziente und bürgernahe Alternative zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben 

bleiben muss. Sie darf als rein verwaltungsinterne Aufgabenübertragung gerade 

nicht als Beschaffung auf dem externen Privatmarkt gesehen werden. Die 

interkommunale Zusammenarbeit ist ein Kernaspekt der kommunalen 

Selbstverwaltung und fällt in die innere Organisationshoheit der Mitgliedstaaten und 
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darf nicht zum Spielball der EU-Institutionen werden, die sie durch 

Ausschreibungspflicht aushöhlen wollen. Gerade die Bürger haben ein Interesse an 

effizienten kommunalen Strukturen, wie sie auch in der Verwaltungsreform II von 

Bund, Ländern und Gemeinden verlangt werden. Der in diese Richtung beschrittene 

Weg der Zusammenarbeit der Kommunen werde damit konterkariert. 

Nachteile für Bürger entstehen   

"Die Gemeinden", betonte Mödlhammer "wollen effizient wirtschaften – nur man lässt 

sie nicht. Dies führt in vielen Fällen zu widersinnigen Konsequenzen für die 

Modernisierung, aber auch zu Nachteilen für die Bürger. Das könne nicht Aufgabe 

eines Wettbewerbsregimes sein." Landsberg fügte hinzu, dass die Bürger keine 

weiteren Zwangsliberalisierungen öffentlicher Aufgaben wollten. "Nur wenn die EU-

Institutionen dies erkennen, wird die Akzeptanz des Bürgers für Europa wachsen und 

der EU-Verfassungsentwurf eine Chance auf Zustimmung durch die Bürger haben." 

  

Quelle: Österreichischer Gemeindebund, Rubrik: IKZ Europa Nachrichten Politik vom 

27. Oktober 2006 

 

11. „Sozialer“ Wohnungsmarkt? 

 

„Ziel der Wohnungsgeschäfte ist es meist, möglichst schnell viel Geld in den 

Stadthaushalt zu pumpen. »Rein finanziell lohnt sich ein Verkauf, wenn der Stadtrat 

mit dem Erlös seine Schulden tilgt und bei den Zinsen mehr spart, als er an 

Mieteinnahmen verliert«, sagt der Finanzwissenschaftler Hermann Rappen vom 

Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI). Auch aus 

gesamtwirtschaftlicher Sicht ist ein solches Geschäft in den Augen liberaler 

Ökonomen sinnvoll: Anders als in den Mangeljahren nach dem Zweiten Weltkrieg 

könne heute der freie Markt für genug Wohnraum sorgen. Ganz zurückziehen kann 

sich eine Stadt trotzdem nicht. Sie muss weiter Unterkünfte für sozial schwache 

Mieter anbieten, die Privatfirmen nicht in ihren Blocks haben wollen. Dafür muss die 

Kommune einen Teil ihrer Wohnungen behalten oder sich beim Verkauf 

Belegungsrechte sichern, um nicht später teurere Einheiten mieten zu müssen. Diese 

Belegungsrechte reichten aus, um die Notfälle unterzubringen, sagt Johann Eekhoff, 

Direktor des Instituts für Wohnungswirtschaft an der Universität zu Köln. Trotzdem 
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seien sie keinesfalls ein vollwertiger Ersatz für städtische Wohnungen, so Ulrich 

Ropertz vom Deutschen Mieterbund: »Mit Belegungsrechten allein hat die Kommune 

keinen Einfluss auf den Wohnungsmarkt und die Stadtentwicklung.« Verfügt eine 

Stadt über Häuser und Grundstücke, kann sie stärker steuern. Zum Beispiel würde 

sie Wohnungen in Außenbezirken kaum aufwerten, wenn in der Innenstadt 

Wohnungen leer stehen. Einen Privateigentümer interessieren solche Überlegungen 

genauso wenig wie das soziale 

 

Gefüge von Städten und einzelnen Vierteln. »Eine Kommune ist interessiert an einer 

ausgewogenen Struktur, vor allem an der Integration sozial Schwacher«, sagt 

Stadtentwicklungsexperte Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. 

Er warnt davor, dass der Verkauf städtischer Wohnungen die Balance von 

Mieterschichten in einem Viertel ins Wanken bringen könnte. Wissenschaftliche 

Untersuchungen zu den Folgen der Wohnungsverkäufe fehlen bislang. Eines aber 

zeigt sich in den meisten Fällen: Hat eine Privatfirma ein Haus übernommen, 

steigen die Mieten. Bei kommunalen Gesellschaften l iegen sie meist um 10 bis 

20 Prozent unter dem Marktschnitt. Gerade Finanzinvestoren wollen mit ihren 

Immobilien aber innerhalb weniger Jahre eine möglichst hohe Rendite erzielen – und 

treiben die Mieten nach oben. Zwar enthalten Verkaufsverträge der Kommunen oft 

Grenzen für Mieterhöhungen, diese beziehen sich in der Regel aber nur auf den 

Gesamtbestand. Einzelne, attraktive Wohnungen werden trotzdem schnell teurer und 

sind für die alten Mieter dann oft nicht mehr erschwinglich. Allerdings zeugen höhere 

Mieten nicht immer nur von der Geldgier eines Finanzinvestors, sondern auch von 

Modernisierungen. Von Investitionen, die die Kommunen angesichts ihrer knappen 

Kassen oft überhaupt nicht stemmen könnten.“ (Heikles Geschäft, Die Zeit online, 

04/2007) 

 

Die Stadtgemeinde Salzburg leidet unter permanenten Geldmangel bei gleichzeitiger 

Übernahme vieler Aufgaben, die der Bund und das Land übernehmen wollen. Die 

Stadtgemeinde wird ebenso finanziell ausgehungert, wie Universitäten und 

Krankenhäusern, die bisher den Zugang ohne Unterschied der sozialen Herkunft 

garantieren sollten. Das Thema Wohnen ist in der Stadt Salzburg schon immer die 

soziale Frage gewesen. In Salzburg gibt es 4000 Wohnungssuchende, die darauf 

warten, eine günstige und leistbare Wohnung in Salzburg zu erhalten. Darunter sind 
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1600 akute Fälle und es werden immer mehr. Der Wohnungsbau ist fast zum 

erliegen gekommen. Die Zahl der Suchenden hat sich in den letzten fünf Jahren 

verdoppelt. Davon betroffen sind 10.000 Menschen in der Stadt Salzburg. Was 

macht die Politik, sie plant die Auslagerung des gesamten städtischen 

Immobilieneigentums! Sie planen die schleichende Privatisierung der Kindergärten, 

Altenheime, Volksschulen bis hin zum Schloss Mirabell. Wir hören ständig,. es ist 

kein Geld im Stadtbudget da, wir müssen sparen, die Maastricht-Kriterien erfüllen, 

dürfen keine Schulden machen. Aber was die Politik nun tatsächlich plant, ist genau 

das Gegenteil.  

 

Bisher wurden der soziale Wohnungsbau und die Renovierungen über das 

Stadtbudget finanziert, nun gibt es Pläne Gemeindewohnungen auszulagern, damit 

diese renoviert werden können. Was macht die Politik, sie geht her, entzieht sich der 

sozialen Verantwortung, lagert die ursprünglichen Gemeindewohnungen in eine 

private GmbH aus, nimmt über eine Million Schulden auf, hängt diese der neuen 

GmbH um, die soll sich mit den Mieteinnahmen dann selbst finanzieren. Da ist 

schon, was daran noch sozialer Wohnbau sein soll. Wie soll das funktionieren, wenn 

schon bisher nicht die Mieteinnahmen ausreichten, um die Renovierungen 

durchzuführen. Was ist mit den bisherigen Mieteinnahmen passiert? Wo sind die im 

Stadtbudget verschwunden? Was soll daran sozial sein, wenn die ausgelagerten 

Gemeindewohnungen sich selbst finanzieren müssen, da kann man die 

Wohnungssuchenden gleich auf den freien Wohnungsmarkt verweisen. Sehr sozial 

klingt das nicht! Vielmehr sollte man sich an die Zeiten zurückbesinnen, an die 30er 

und 40er Jahre, wo enormes im Gemeindebau geleistet wurde! Eines ist klar, es 

kann sich bei ausgelagerten Wohnungen um keine Sozialwohnungen mehr handeln, 

der Mietzins muss einer sein, wie im teuren Salzburg üblich, damit diese profitabel 

sind.  

 

Auch ist klar, wenn nichts geschieht, wird die Stadt weiterhin unser Eigentum 

verschleudern und zu Kapital machen. Sie wird sich der politischen 

Gestaltungsräume Stück für Stück entledigen, die demokratische Kontrolle und die 

Mitbestimmungsrechte der Einwohner aushöhlen. Die Schulden werden ausgelagert, 

um das Budget zu schönen, um die Maastricht-Kriterien zu umgehen. Schlussendlich 

entledigt sich die Stadt ihrer Gemeindeautonomie. Die Kapitalisierung der 
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Wohnungen wird dazu benutzt, um Immobilien und die Wohnungen abseits der 

demokratischen Kontrolle zu verkaufen, so, dass es keiner mitbekommt.  

 

Richtigerweise bedarf es der demokratischen Kontrolle, eines klaren Auftrages, 

nämlich die Einwohner der Stadt Salzburg dort zu unterstützen, wo sie es brauchen. 

Wir fordern Transparenz und Partizipation beim Stadtbudget und nicht die 

Unterwerfung unter die marktwirtschaftlicher Profitmaximierung. Mitbestimmung 

muss ermöglicht werden nach dem demokratische Prinzip - ein Kopf eine Stimme. 

Der klare Auftrag der Politik lautet, dass die Einwohner ganz unterschiedlicher und 

sozialer Herkunft gefördert und unterstützt werden, wo sie es brauchen, nämlich im 

sozialen Wohnungsbau. Jeder soll die Möglichkeiten und Chance bekommen, wenn 

man das Geld nicht dazu hat. 

12. "Öffentlich" ist nicht notwendig gleich "staatl ich" 

– Die Genossenschaft 

 

Das GATS stellt eine Vielzahl gefährlicher und menschenfeindlicher Regelungen mit 

sich bringt. Zugleich entsteht aber auch die Frage nach den positiven Alternativen. 

Die Strategie derjenigen, die hinter der WTO stehen, besteht darin, Verwirrung zu 

stiften und durch Scheinalternativen irrezuführen. So wird suggeriert, GATS sei 

sozusagen die logische Folge und die einzig mögliche Konsequenz aus dem 

Scheitern der Versuche planwirtschaftlicher und bürokratischer Regulierung weiter 

Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Nur die konsequente Liberalisierung und 

Deregulierung setze die innovativen Kräfte der Menschen frei und führe schließlich 

zum allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstand. Diese Strategie zielt offenkundig 

darauf ab, die Gegner der gegenwärtigen Form der Globalisierung geistig zu 

entwaffnen und als die letzten Mohikaner eines quasi steinzeitliche Bürokratismus 

hinzustellen, die das Jahr 1989 verschlafen hätten. Man tut so, als sei das Öffentliche 

generell identisch mit staatlich-hoheitlicher Weisung und kleinlicher bürokratischer 

Reglementierung. Gleichzeitig wird unterstellt, dass nichtstaatliche Akteure in der 

Regel nur aus kommerziellem Interesse im sozialen Kontext aktiv werden, weshalb 

ihre freie Initiative notwendig "privat" sei (das lateinische Wort "privare" heißt 

übersetzt schließlich "rauben", d.h. selbstsüchtig aneignen). Schließlich wird 

suggeriert, man habe die Wahl zu treffen zwischen den unüberbrückbaren 
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Gegensätzen Freiheit - und mit ihr ökonomischer Effizienz - auf der einen und 

Solidarität - die mit planwirtschaftlicher Ineffizienz gleichgesetzt wird - auf der 

anderen Seite.  

Solchen ideologischen Denkschablonen gilt es unbefangene Beobachtung und 

sachgemäße Begriffsbildung entgegenzusetzen, um sinnvolle Leitbilder 

gesellschaftlicher Entwicklung konzipieren zu können. Dabei geht es nicht um 

ausgedachte "Lösungen" aller sozialen Probleme, sondern um die Frage nach 

Strukturen, welche den Menschen auf unserem Globus die Chance geben, ihre 

Probleme immer besser selber lösen zu können.  

 

Eine Denkschablone, die überwunden werden muss, ist die Gleichsetzung 

"öffentlich = staatlich".  Diese ist für die heutige Zeit längst nicht mehr zwingend. Es 

gibt viele Organisationen der Zivilgesellschaft, die selbstverwaltet und selbstbestimmt 

arbeiten - man spricht hier von "freier Trägerschaft" -, aber zugleich öffentliche 

Aufgaben wahrnehmen und daher auch zu Recht ganz oder teilweise öffentlich 

finanziert werden. Solche Organisationen sind für das Funktionieren des öffentlichen 

Sektors in vielen Bereichen ganz und gar unentbehrlich. Das gilt für Bereiche der 

Altenbetreuung, der Krankenpflege und Therapie, der Sozialarbeit und 

Heilpädagogik, der Suchttherapie u.a., teilweise au ch für das Schulwesen, in 

dem nicht-kommerzielle freie Schulen bei der Verwir klichung der öffentlichen 

Aufgabe, das Menschenrecht auf Bildung zu realisier en, eine wichtige Rolle 

spielen.  

 

Es entspricht geradezu dem Geist eines Zeitalters d er Individualisierung und 

Pluralisierung, dass Initiativlösungen dort, wo Men schen dies wollen, an die 

Stelle von Staatslösungen treten können. Zwischen d er Scheinalternative 

"staatlich" oder "privat" gibt es ein Drittes: frei e Initiative für die Gemeinschaft, 

solidarisch finanziert. Dieser dritte Weg ist ein W eg der Balance zwischen 

Freiheit und Solidarität. Er führt nicht zur "Dereg ulierung", sondern zur 

unbürokratischen Regelung von Problemen durch vielf ältige 

Aufgabengemeinschaften und Selbstverwaltungs-Netzwe rke, die zugleich mit 

dem demokratischen Staat kooperieren, wie sie die F orm des Vereins oder 

Genossenschaft anbietet.   
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Quelle: http://www.dreigliederung.de/essays/2001-06-001.html 

 

13. Kritik am KEG Modell: 

 

Durch das KEG-Modell findet eine regelrechte Flucht in das Privatrecht statt, mit der 

Konsequenz, dass öffentliches Recht, an dem sich die Gemeinden bisher halten 

mussten, umgangen, liberalisiert und dereguliert wird. Gleichzeitig wird eine 

rechtliche Gleichstellung der öffentlichen Unternehmungen und öffentlichen 

Dienstleistungen mit anderen 

Unternehmen und 

Dienstleistungsanbietern vollzogen. Wo 

bisher eine Ausnahme im GATS 

vorgesehen ist, wird die GATS-Ausnahme 

mit der vollzogenen Gleichstellung im 

öffentlichen Dienstleistungsbereich 

faktisch obsolet. 
  

Durch das KEG Modell wird der 

Finanzausgleich umgangen, weil durch 

diese Ausgliederung  Investitionen (durch 

den Vorsteuerabzug) „umsatzsteuerfrei“ 

werden. Diese Umsatzsteuer entgeht dem 

Bund, der aufgrund der fehlenden 

Einnahmen wiederum verstärkt zu 

Einsparungsmaßnahmen greift. Das 

Modell erfüllt die Maastricht-Kriterien, 

womit mit den Ausgliederungen in der 

Folge mit dem Verkauf das 

Gemeindebudget geschönt wird. 
 

Mit der Errichtung einer KEG findet ein 

Schritt in Richtung in Entdemokratisierung 

statt. Entscheidungen werden nicht mehr 

in öffentlichen Sitzungen getroffen, 
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entscheidungs-befugt ist einzig der/die GeschäftsführerIn, welche(r) zum Beispiel 

der/die  BürgermeisterIn sein kann. Entscheidungsprozesse würden nur dann 

transparent wenn das die Satzung vorsieht. (Laut Aussage eines Bürgermeisters 

würden darunter jedoch die Flexibilität leiden …)  

Bei KEGs finden keine jährlichen Betriebsprüfungen statt, demnach obliegt die 

zumindest demokratische Kontrolle dem Gemeinderat. Die demokratische Kontrolle 

ist allerdings nur solange gewährleistet, solange kein Investor sich an dieser 

Gesellschaft beteiligt. Das Argument, dass keine Privatisierung bei 

Kernkompetenzen der öffentlichen Hand, z. B. der Daseinsvorsorge, stattfindet, wird 

durch bereits erfolgte Privatisierungen klar und deutlich widerlegt. Da es sich um eine 

"Vorstufe" zu Kapitalgesellschaften handelt, werden die Entscheidungen 

entsprechend den Anteilen der Beteiligung getroffen, und nicht mehr nach Köpfen, 

wo jede Stimme unabhängig von der Beteiligung gleich zählt. 

(Siehe auch  Privatisierungspläne des Oberndorfer Krankenhauses in Salzburg.) 
 

Eine klare Abgrenzung, was im öffentlichen Interesse erfolgen muss, gibt es bisher 

nicht. Es kann jede Einrichtung und jede öffentliche Dienstleistung privatisiert 

werden. 
 

Es erfolgt ein weiterer Schritt zur Ökonomisierung des öffentlichen Bereichs. 
 

Weitere Kritikpunkte technischer Art: 

Die Gemeinde als Komplementär haftet für sämtliches Verschulden mit dem die 

gesamten Vermögen der Gemeinde. 
 

Der/die GeschäftsführerIn der KEG tritt im Geschäftsverkehr nach außen hin 

selbstständig auf. Der/die GeschäftsführerIn der KEG kann ohne Zustimmung des 

Gemeinderates Schulden bis zu einer bestimmten Höhe pro Jahr eigenverantwortlich 

aufnehmen (je nach Gemeindeordnung der Länder unterschiedlich hoch). Bei 

Missbrauch haftet die Gemeinde für dieses Verhalten mit dem gesamten Vermögen. 
 

Das Vergaberecht wird umgangen. Das Landesrecht wird ausgehöhlt. 

Dadurch entsteht für bisherige demokratische Kontrolleinrichtungen 

(Gemeindeaufsicht, Landesrechnungshöfe) und deren Zuständigkeiten ein neuer 

Graubereich. 
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Wir kritisieren dieses Vorgehen aus unterschiedlichen Gründen und insbesondere 

das Gemeinde-KEG „Auslaufmodell“: 

 

·  Die in die KEG eingebrachten Immobilien oder Dienstleistungen werden 

dadurch aus der Sphäre öffentlichen Rechts ins Privatrecht übergeführt. Das 

bezieht sich auf Ausschreibungsrichtlinien, Dienstrecht ebenso wie auf das 

Wettbewerbsrecht. Eigentümerin ist dann die KEG. Durch eine Ausgliederung 

kommen vormals öffentliche Dienstleistungen in den Wirkungsbereich von 

GATS und der Dienstleistungsrichtlinie der EU. 

·  Das Modell wird vom EU Rechnungshof als Maastrichtkonform eingestuft, 

d.h., dass von der KEG aufgenommene Kredite das Gemeindebudget nicht 

belasten und nicht in der Statistik der EUROSTAT aufscheinen. Die Zinsen 

müssen aber natürlich trotzdem von der Gemeinde zurückbezahlt werden, da 

sie die alleinige Eigentümerin der KEG ist. Kosten werden also nicht 

eingespart, sondern nur in die Zukunft verschoben. Außerdem fallen ein 

gesteigerter Verwaltungsaufwand und hohe Beratungs- und Rechtskosten an. 

Falls bei Überhandnehmen dieser Vorgehensweise der EU Rechnungshof 

diese Budgetkosmetik einmal nicht mehr zulässt, könnten die Finanzprobleme 

der Gemeinden schlagartig noch zunehmen.  

·  Eine KEG ist, wie auch eine GesmbH und AG per definitionem verpflichtet 

Gewinne zu erzielen. Die Gemeinnützigkeit ist immer nur zweitrangig und stellt 

eine freiwillige Verpflichtung dar. Gemeinnützige GesmbH’s und AG’s sind per 

definitionem ein Widerspruch. 

·  Mit der Errichtung einer KEG findet ein Schritt in Richtung in 

Entdemokratisierung statt. Entscheidungen werden nicht mehr in öffentlichen 

Sitzungen getroffen, entscheidungsbefugt ist einzig der oder die 

GeschäftsführerIn, welche(r) zum Beispiel der/die BürgermeisterIn sein kann. 

Entscheidungsprozesse würden nur dann transparent wenn das die Satzung 

vorsieht. Auch der Einfluss von BürgerInnen und NutzerInnen geht dadurch 

zurück.  

·  Das öffentliche Vergaberecht wird umgangen, Landesrecht wird ausgehöhlt, 

für bisherige demokratische Kontrolleinrichtungen (Gemeindeaufsicht, 

Landesrechnungshöfe) und deren Zuständigkeiten entsteht ein neuer 

Graubereich. MitarbeiterInnen können aus dem Gehaltsschema des 
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öffentlichen Dienstes in privatwirtschaftliche, oft prekäre Dienstverhältnisse 

umgestuft werden. 

·  Solche Formen der Ausgliederung stellen immer einen ersten Schritt in 

Richtung Verkauf von Gemeindeeigentum dar. 

·  Die HauptnutznießerInnen sind Unternehmensberaterbüros, die meist 

Beratung und Umsetzung der Ausgliederung durchführen, und dafür hohe 

Honorare kassieren. 

·  die angebliche steuerliche Benachteiligung für öffentliche 

Infrastrukturinvestitionen soll in rechtlich fragwürdiger Weise mit hohem 

Verwaltungsaufwand und Rechtskosten über USt-Gutschriften vom Bund 

ausgeglichen werden.  

·  Auch beim Cross-Boarder-Leasing wurden gravierende Rechts- und 

Verfahrensmängel erst relativ spät publik. 

 

Quellen: 
 
Vgl. Dr. Robert Schilk: Mehr Risiken als Chancen - Kommanditerwerbsgesellschaft: 
Gemeinden sollten nie Komplementär sein! www.noegvvoevp.at/gemeindezeitung. 
 
Vgl. Unabhängiges BürgerInnenforum Graz-Nord:  www.grazNord.at 
 
Vgl. PPP (Public Private Partnership):  http://de.wikipedia.org/wiki/Public_Private_Partnership 
Vgl. auch Kritische Thesen von Alfred Luggenhölscher 

 

14. Gemeinden entscheiden: Ausgliederung von 

Teilen der Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde X 

und Errichtung einer Kommanditerwerbsgesellschaft 

(KEG) – Ein Gemeinderatsprotokoll: 

 

In Gemeinden ist das Problembewusstsein nur gering bis gar nicht vorhanden. 

Anhand eines Gemeinderatsprotokoll, das repräsentativ für österreichische 

Gemeinden ist, lässt sich leicht erkennen, welche Probleme Gemeindevertreter nun 

wirklich erkennen, welch kritische Geister österreichische Gemeindevertreter sind. 
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Es beginnt mit der Berichterstattung und Antragstellung durch den Bürgermeister 

[Anm. Vorbereitet von „KEG-Berater“ und vom Bürgermeister vorgelesen]. In der 

Marktgemeinde steht derzeit der Neubau einer Musikschule mit 

Veranstaltungsräumen an. Aus Anlass dieser Investition soll die 

Liegenschaftsverwaltung der Marktgemeinde  neu strukturiert werden. Die Errichtung 

und Verwaltung von Gebäudeinfrastruktur für Musikschulen und von 

Veranstaltungsräumen wird dabei in einen eigenen Rechtsträger ausgegliedert 

werden. Da es sich hierbei um keine Kernaufgabe  der Gemeinde handelt, ist die 

Übertragung möglich und sinnvoll. Als Rechtsträger, der die Aufgabe übernehmen 

wird, ist die "Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde & Co 

KEG"  (kurz: KEG) vorgesehen. Die Marktgemeinde  wird Kommanditistin dieser KEG 

sein. Komplementär soll der "Verein zur Förderung der Infrastruktur der 

Marktgemeinde " mit Sitz in X sein. Dieser KEG werden die genannten Aufgaben 

übertragen. Der KEG wird das zivilrechtliche Eigentum  an der Liegenschaft in 

Form einer Sacheinlage übertragen  [Anm. Man mache einen Test und frage einen 

Gemeindevertreter, wer nun Eigentümer ist, man bekommt garantiert die falsche 

Antwort – die Gemeinde]. Da die Übertragung  erst nach Eintragung der KEG im 

Firmenbuch erfolgen kann, wird vorerst ein Grundsatzbeschluss gefasst. Auch die 

weiteren Beschlüsse, die nachfolgend kurz skizziert werden, sind erst nach 

Eintragung der KEG im Firmenbuch zu fassen. 

 

·  Die Marktgemeinde  hat bereits Aufträge betreffend die genannte Liegenschaft 

vergeben. Diese Aufträge werden – die Zustimmung der Auftragnehmer und 

der KEG vorausgesetzt – der KEG übertragen (Vertragsübernahme). Aufträge, 

die von der Marktgemeinde  bereits ausgeschrieben wurden, sind nach 

Vergabe durch die Gemeinde – die Zustimmung der Auftragnehmer und der 

KEG vorausgesetzt – an die KEG zu übertragen. 

·  Im Zuge der Ausgliederung ist von der Marktgemeinde  für eine ausreichende 

finanzielle Ausstattung der KEG vorzusorgen. Dazu werden von der 

Gemeinde jene Fördermittel und Eigenmittel zur Verfügung gestellt, die für das 

Vorhaben vorgesehen sind. 

·  Notwendige Sach- und Personalressourcen werden der KEG bei Bedarf zur 

Verfügung gestellt. 
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·  Die Marktgemeinde  erklärt sich bereit, durch Gesellschafterzuschüsse für 

eine ausreichende Liquidität der KEG zu sorgen. 

·  Die Nutzung des Gebäudes durch die Gemeinde wird durch einen 

Bestandvertrag sichergestellt. Um aus steuerlicher Sicht die erforderliche 

Rechtssicherheit zu erhalten, werden von Z Anfragen an die zuständigen 

Finanzämter gestellt. 

 

Sohin stellt der Bürgermeister den 

Antrag, 

folgende Beschlüsse zu fassen: 

a) Beschluss über die Errichtung einer KEG und Absc hluss eines 

Gesellschaftsvertrages zwischen dem Verein zur Förd erung der Infrastruktur 

der Marktgemeinde X und der Marktgemeinde X  

Die Gemeinde beschließt, die "Verein zur Förderung der Infrastruktur der 

Marktgemeinde & Co KEG" zu errichten und sich als Kommanditistin zu beteiligen. 

Der Gesellschaftsvertrag wird in der vorliegenden Form beschlossen. 

(Gesellschaftsvertrag 

 

b) Übertragung von Aufgaben auf einen ausgegliedert en Rechtsträger 

Die Gemeinde überträgt der "Verein zur Förderung der Infrastruktur der 

Marktgemeinde  & Co KEG" die Aufgabe der Errichtung und Verwaltung der 

Gebäudeinfrastruktur von Musikschulen sowie die Aufgabe der Errichtung und 

Verwaltung von Veranstaltungsräumen. 

c) Grundsatzbeschluss über die Übertragung der Grundstücke an die KEG 

Es wird der Grundsatzbeschluss gefasst, die Grundstücke Parz. in Form einer 

Sacheinlage mit gesondertem Einbringungsvertrag in die "Verein zur Förderung der 

Infrastruktur der Marktgemeinde  & Co KEG" einzubringen. 

d) Ausübung des Stimmrechtes in der Gesellschafterv ersammlung. 

Als Vertreter der Marktgemeinde  zur Ausübung des Stimmrechtes in der 

Gesellschafterversammlung wird Herr Bürgermeister bestellt. 

e) Haftungsfreistellung für den Verein zur Förderun g der Infrastruktur der 

Marktgemeinde . 

Eine Freizeichnungserklärung in der vorliegenden Form wird beschlossen. 

(Freizeichnungserklärung Beilage II) 
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f) Grundsatzbeschluss zur weiteren Umsetzung der Au sgliederung. 

Die weiteren Beschlüsse und Schritte zur Umsetzung der Ausgliederung werden 

nach Vorliegen der positiven Erledigung der Finanzamts-Anfragen und nach 

Eintragung der KEG im Firmenbuch in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen 

gesetzt, und zwar: 

1. Der vorliegende Sacheinlagevertrag zwischen der Marktgemeinde  und der Verein 

zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde  & Co KEG über die Einlage der 

Grundstücke wird beschlossen. 

2. Die Gemeinde überträgt sämtliche Rechte und Pflichten aus bereits vergebenen 

Aufträgen an die "Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde  & Co 

KEG". 

3. Die im noch nicht feststehenden Finanzierungsplan vorgesehenen Mittel, 

namentlich die Bedarfszuweisungen, die Landeszuschüsse und die 

Interessentenbeiträge werden in die "Verein zur Förderung der Infrastruktur der 

Marktgemeinde  & Co KEG" als Gesellschafterzuschüsse eingebracht. 

4. Die Marktgemeinde  erklärt sich bereit, durch Gesellschafterzuschüsse für eine 

ausreichende Liquidität der "Verein zur Förderung der Infrastruktur der 

Marktgemeinde  & Co KEG" zu sorgen. Die Höhe der Zuschüsse sowie der 

Auszahlungszeitpunkt werden vom Gemeinderat bei Genehmigung des von der KEG 

jährlich zu erstellenden Budgets oder bei Bedarf beschlossen. 

5. Die Gemeinde beschließt einen Bestandsvertrag über die Liegenschaft mit der 

"Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde & Co KEG". 

6. Da der "Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde  & Co KEG" mit 

Beschluss vom 5. Juli 2005 die Aufgabe der Errichtung einer Musikschule mit 

Tagungsräumen übertragen wurde, wird beschlossen, dass der "Verein zur 

Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde  & Co KEG" nach Maßgabe der 

Möglichkeiten weitere Aufgaben im Zusammenhang mit der Liegenschaftsverwaltung 

übertragen werden. 

 

Daraufhin bittet der Bürgermeister um  

Wortmeldungen: 

Herr GR Z stellt fest, dass es letztendlich um ein sehr steuerschonendes Modell geht, 

um die Arbeiten am Musikschule, Sitzungssaal und Trauungssaal durchzuführen. Ihn 

interessiert allerdings, ob es für die gemeindeeigenen Bauteile wie Trauungssaal und 
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Sitzungssaal auch finanzielle Zusagen in schriftlicher Form seitens des Landes gibt. 

Weiters geht aus den Gemeindenachrichten hervor, dass nicht beabsichtigt ist, einige 

Dinge im Zusammenhang mit dem Umbau eines anderen Objektes parallel laufen zu 

lassen. Dem Informationsblatt  zufolge ist zuerst die Implementierung der KEG 

geplant und dann erst die Bauträgerfindung durch den Bauträger. 

 

Herr GR W fürchtet, dass durch eine derartige Vorgangsweise der Baubeginn wieder 

verzögert werden könnte (Anm. hier wird ein taktisches Manöver vermutet) . Die 

Finanzierungsschiene ist zwar sehr wichtig, die ÖVP legt allerdings großen Wert 

darauf, dass endlich mit dieser Baumaßnahme begonnen wird.  

 

Herr GR V weist in seiner Wortmeldung darauf hin, dass seine Frage keinesfalls als 

Misstrauensbeweis interpretiert werden soll. Er möchte allerdings wissen, ob für den 

KEG Aufsichtsrat bzw. Vereinsvorstand Entschädigungen ausgezahlt werden. Dazu 

stellt der Bürgermeister fest, dass diese Anfrage keinesfalls missverstanden wird, im 

Gegenteil, es ist gut, offiziell diesen Punkt anzusprechen. Es wird keine wie immer 

geartete Entschädigung für Aufsichtsrat, Vereinsvorstand oder sonstiger Funktionäre 

geben – alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der KEG sind ehrenamtlich. 

 

Zur Wortmeldung von Herrn GR W verliest Bürgermeister ein Schreiben vom 

Landeshauptmann (Schreiben Beilage III) Der Bürgermeister hat hier nachgefragt, 

wann nun konkret mit einem Baubeginn gerechnet werden kann. Es wurde ihm 

mitgeteilt, dass vor rund 14 Tagen ein Abstimmungsgespräch mit Herrn T von der 

Musikschule stattgefunden hat. Dabei wurde die Kostenaufstellung noch einmal ganz 

genau durchbesprochen und es hat eine kleine Verschiebung zwischen den Anteilen 

Musikschulbau und Anteile Gemeinde gegeben. Es wurde dem Bürgermeister dann 

mitgeteilt, dass es nun dem Herrn Landeshauptmann und Herrn T obliegt, diese 

Beträge für die Jahre 2006 bis 2009 auszuweisen und bekannt zu geben. Dann fügt 

erst die Gemeindeabteilung ihren Finanzierungsplan dazu. Das Wichtigste ist 

allerdings die § 86 Genehmigung, um die notwendigen Schritte weiter einleiten zu 

können. Der Bürgermeister wird aber bei Herrn Hofrat R nachfragen, ob trotzdem 

bereits jetzt mit der Bauträgerfindung begonnen werden kann. Nachdem es keine 

weiteren Wortmeldungen gibt, lässt der Bürgermeister über seinen Antrag 

abstimmen. 
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Beschluss: e i n s t i m m i g.  

 

Quelle: Gemeinderatsprotokoll der Gemeinde X vom 5. Juli 2005 

 

15. Erfolg gegen Privatisierung durch 

Bürgerentscheid - Rekommunalisierung und 

Solidarische Ökonomie - der Freiburger 

Bürgerentscheid 

 

Friedrich Hecker (p/ög-Korrespondent - Freiburg) berichtet:  In Freiburg hat am 

Sonntag, 12. November 2006, ein Bürgerentscheid erfolgreich den Verkauf der 

städtischen Wohnungen verhindert. 41.000 Menschen, d.h. 70,5% der Stimmen, 

sprachen sich gegen den Verkauf aus und nur 29,5% dafür. Anfang April hatte der 

grüne Oberbürgermeister angekündtigt, die Freiburger  Wohnungen zwecks 

Haushaltssanierung zu verkaufen. Mögliche Käufer:  "Heuschrecken" wie z.B. 

Fortress oder Cerberus, denen es nicht um sozialen  Wohnungsbau, sondern nur um 

größtmögliche Profite geht. Eine schwarz-grüne  Koalition beschloss dann im Juli den 

Verkauf. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte  schon die Bürgerinitiative "Wohnen ist 

Menschenrecht"(http://www.wohnen-ist-menschenrecht.de) genügend Unterschriften 

zusammen, um einen Bürgerentscheid zu erzwingen. Im Wahlkampf versuchten die 

Grünen (von Hausbesetzern zu Hausbesitzern geworden) die Menschen in Freiburg 

gegeneinander auszuspielen: Schulen z.B. könnten nur saniert werden, wenn die 

Wohnungen verkauft würden. Doch die Menschen ließen sich nicht davon beirren 

und im Wahlkampf engagierten sich unzählige, die erstmals in ihrem Leben politisch 

aktiv waren. Die Bürgeriniative wurde dabei von Mieterbeiräten, Gewerkschaften und 

Stadtteilvereinen genauso wie von lokalen Oppositionsparteien wie SPD, Die 

Linke.WASG und der Linken Liste unterstützt. 30 Jahre nach erfolgreichen 

Verhinderung eines Atomkraftwerkneubaus in Wyhl haben die Freiburger erneut 

gezeigt, dass die Bevölkerung Politik gegen die Herrschenden durchsetzen kann.  
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Nach dem erfolgreichen Freiburger Bürgerentscheid  vom November 2006 gegen 

den Verkauf von fast 8.000 städtischen Wohnungen werden nun auch dort 

Alternativen zur Privatisierung der Daseinsvorsorge diskutiert - genossenschaftliche 

Strukturen.  

 

Demgegenüber sind selbstverwaltete Unternehmungen wie zum Beispiel 

Genossenschaften zwar privatwirtschaftlich organisiert, aber in 

Unternehmensformen, die durch die Interessen der NutzerInnen bestimmt werden, 

nicht durch die Gewinninteressen der AnteilseignerInnen. Entscheidend für die 

Qualität der Ver- und Entsorgung und für die Gestaltung der Preise bzw. 

Nutzungsentgelte ist also nicht, ob es sich um private oder staatliche Unternehmen 

handelt, sondern durch wen und in wessen Interesse die Wasserver- und 

Abwasserentsorgung durchgeführt wird. Privatisierungen in gewinnorientierte 

Unternehmensformen haben entgegen vollmundiger Beteuerungen nirgends zu den 

versprochenen Preissenkungen geführt. In Deutschland sind bereits hunderte von 

Stadtwerken teilweise oder vollständig privatisiert und damit kommerzialisiert worden. 

Es regt sich bisher viel zu wenig politischer Widerstand. Notwendig wäre die 

Rekommunalisierung und eine demokratische Umgestaltung der Zweckverbände. Da 

das Interesse der Investoren am Wasser/Abwasser aktuell sinkt, weil Gas viel mehr 

Gewinn verspricht, ist die Zeit günstig dafür. 

 

Quelle: Schwerpunktthema Solidarische Ökonomie - Aufbruchssignal aus Berlin, 

CONTRASTE Nr. 268 (Januar 2007, Schwerpunktthema) Wasser/Abwasser, 

Gesundheit & Wohnen, Alternativen zur Privatisierung der Daseinsvorsorge, 

http://www.contraste.org 

  

Auch will beispielsweise Lüneburg ab 2008 den Restmüll mit dem eigenen 

Entsorgungsbetrieb selbst abfahren. Erwartete Einsparungen bei den Kosten für die 

bisher an ein privates Unternehmen vergebene Müllabfuhr: 20 Prozent. 
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16. Konzept der Attac-Gemeinden  

 

sind von einer positiven Gestaltbarkeit der Globalisierung überzeugt und bekennen 

sich zur öffentlicher Infrastruktur und zu öffentlichen Leistungen. „Wir müssen uns 

gegen die internationalen Konzerne zur Wehr setzen, die riesige Gewinne schreiben, 

kaum noch Steuern zahlen, lokale Infrastrukturen vernichten und insgesamt die 

Schere zwischen arm und reich ständig größer werden lassen. Dass die Gemeinden 

immer mehr finanziell ausgehungert werden, ist letztlich auch auf diese verfehlte 

Steuerpolitik zurück zu führen“, so ein Attac-Gemeinde-Mitglied. 

 

1. Warum arbeitet Attac mit Gemeinden? 

Attac baut analog zu den Klimabündnisgemeinden ein Netzwerk von Attac-

Gemeinden auf. Durch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden versucht Attac 

bewusst die Vernetzung auf einer Ebene voran zu treiben, wo die Auswirkungen der 

derzeitigen Globalisierung für viele Menschen als erstes spürbar werden. Attac hat 

während der Stoppgats-Kampagne (siehe www.stoppgats.at) 2003 begonnen mit 

Gemeinden zusammenzuarbeiten. Die Steuergerechtigkeitskampagne  (siehe 

www.fairsteuern.at) war dann ausdrücklich auf die Zielgruppen 

GemeindepolitikerInnen und aktive BürgerInnen angelegt. Gemeinden sind der Ort 

wo die Auswirkungen der neoliberalen Politik (Steuerbegünstigungen für 

Unternehmen, Liberalisierung der Märkte vor allem für Dienstleistungen, 

Ökonomisierung aller Lebensbereiche) für Bürgerinnen und Bürger als erstes spürbar 

werden. GemeindepolitikerInnen spüren den Unmut der WählerInnen am 

unmittelbarsten, sind sie auch diejenigen die das meiste Interesse haben, das 

Eigentum und die Infrastruktur „ihrer“ Gemeinden zu bewahren. Sie haben aber 

gleichzeitig am wenigsten Einfluss auf die Politikgestaltung. Attac sieht sich hier als 

Verbündeter der Gemeinden und ihrer BürgerInnen. 

 

Den Gemeinden werden immer mehr Aufgaben zugewiesen, während die 

verfügbaren Geldmittel abnehmen. Das führt zum Zwang Gemeindeeigentum 

auszulagern, oft gegen den Willen der betroffenen PolitikerInnen. Öffentliches 

Eigentum, öffentliche Dienstleistungen, regionales Wirtschaften und solidarische 

Gesellschaftsformen können sich am ehesten in Gemeinden manifestieren. Daher ist 
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es sinnvoll den Widerstand gegen neoliberalen Turbokapitalismus auf dieser Ebene 

voranzutreiben. 

 

Attac setzt sich für den Erhalt und Ausbau qualitativ hochwertiger öffentlicher 

Dienstleistungen ein, die für alle gleichermaßen zugänglich und leistbar sein müssen 

und dem Prinzip der Partizipation folgen. Ein Großteil dieser Dienstleistungen wird in 

den Gemeinden erbracht und ist bestimmend für die Lebensqualität der BürgerInnen. 

Es liegt daher im ureigensten Interesse der GemeindepolitikerInnen diese Attac 

Forderung zu unterstützen. Mehr als 300 Gemeinden in ganz Österreich haben die 

Stoppgats-Resolution unterschrieben, in der die Einstellung der GATS-

Verhandlungen, eine Herausnahme öffentlicher Dienstleistungen aus dem 

Einflussbereich der Wettbewerbspolitik und ihre ausreichende Finanzierung 

eingefordert wurden. Trotz dieser weitreichenden Zustimmung wurde aber immer 

auch das Argument der Unfinanzierbarkeit vorgebracht 

 

Aus diesen Erfahrungen und auf ausdrücklichen Wunsch einiger Gemeinden wurde 

das Konzept der „Attac-Gemeinden“ entwickelt. Attac-Gemeinden unterstützen die 

Forderungen und 

Resolutionen von 

Attac, verpflichten 

sich zur Einhaltung 

bestimmter 

Kriterien (s. 

www....) und zur 

regelmäßigen 

Durchführung von 

Attac-

Veranstaltungen. 

Attac bietet im 

Gegenzug aktuelle Informationen an. Diese Form der Kooperation soll die 

Möglichkeiten sondieren, auf lokaler Ebene Alternativen zur neoliberalen 

Globalisierung zu entwickeln und umzusetzen. Eine Vernetzung solcher Gemeinden 

auf internationaler Ebene soll auch ihre Durchsetzungskraft innerhalb der EU 

stärken. 
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Ein wesentliches Kriterium für Attac Gemeinden ist ihr Bekenntnis zum Erhalt 

öffentlicher Dienstleistungen. Aus den oben ausgeführten Gründen ist das jedoch 

auch bei bestem Willen der GemeindepolitikerInnen oft nicht möglich. Ausgliederung 

von öffentlichem Eigentum und öffentlichen Dienstleistungen in gemeindeeigene, 

jedoch privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, werden auch vom 

Gemeindebund den Gemeinden als attraktive Möglichkeit 

„Steuern zu sparen“ und gleichzeitig die Maastrichtkriterien 

zu umgehen angepriesen. Mit der Ausgliederung werden 

kurzfristig einmalige größere Beträge lukriert, aber keine 

Probleme gelöst. Von den langfristigen Folgekosten einer 

Ausgliederung noch nicht einmal gesprochen. Als nächstes 

bleibt nur der Verkauf von Gemeindeeigentum. 

 

 

So erhebt die Attac-Gemeinde Molln die politische 

Forderung nach dem Vorsteuerabzug für 

Gemeindeprojekte.  

 

17. Attac-Forderung nach Steuergerechtigkeit 

 

Einen Antwort darauf versuchten wir mit der Steuergerechtigkeitskampagne zu 

geben. Die Kernaussage: Österreich ist reich genug, um sich qualitativ hochwertige 

Dienstleistungen leisten zu können, und wir werden immer reicher. Der Sparzwang 

ist dem Umstand geschuldet, dass die wirklich Reichen immer weniger zum 

Gemeinwohl beitragen, während die ArbeitnehmerInnen immer mehr belastet 

werden. Der Anteil der Lohn- und Einkommenssteuern am Gesamtsteuereinkommen 

ist in den letzten 10 Jahren gestiegen, obwohl die Kapitalgewinne wesentlich mehr 

zugenommen haben. International agierende Unternehmen werden durch den 

Steuerwettbewerb zwischen den Staaten steuerlich entlastet, einige zahlen trotz 

hoher Gewinne gar keine oder nur wenig Steuern, weil sie die Möglichkeit haben ihr 

Geld steuerschonend im Ausland anzulegen. Durch die Möglichkeit der 

Privatstiftungen gibt es aber für sehr Reiche auch innerhalb von Österreich eine 

attraktive Möglichkeit Steuern zu sparen. Die Vermögenssteuer wurde bereits 1993 
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abgeschafft, Österreich ist nun innerhalb der EU Schlusslicht bei der 

Vermögensbesteuerung.  

 

Die Verpflichtung zum Nulldefizit durch den Stabilitätspakt wird von der 

Bundesregierung auf die Gemeinden abgeschoben, die durch die sinkenden 

Steuereinnahmen immer weniger Geld aus dem Finanzausgleich erhalten, 

gleichzeitig aber keine neuen Schulden aufnehmen dürfen, was Ausgliederung oder 

Verkauf öffentlichen Eigentums beinahe zwangsläufig nach sich zieht.  

 

Attac fordert in der Steuergerechtigkeitskampagne: 

·  Schließung von Steueroasen,  

·  EU-weit gleiche Unternehmensbesteuerung,  

·  gleiche Steuern auf Arbeits- und Kapitaleinkommen  

·  die Wiedereinführung der Vermögenssteuer  

 

Damit würde dem Staat und den Gemeinden ausreichend Mittel zur Finanzierung 

öffentlicher Dienstleistungen einbringen. 

 

18. Privatisierungsfolgen seriös bilanzieren – 

Privatisierungen aussetzen, der Deutsche Bundestag 

fordert  

 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  

 

1. gemeinsam mit den anderen deutschen Gebietskörperschaften einen 

Privatisierungsbericht über die Auswirkungen der Privatisierungen seit 1995 vorzu- 

legen;  

2. bis zur Vorlage und Diskussion des Privatisierungsberichtes keine weiteren 

Privatisierungsschritte zu unternehmen.  

3. Der Privatisierungsbericht der Bundesregierung soll für die privatisierten Be- reiche 

darstellen:  

– die Privatisierungsschritte der öffentlichen Hand;  
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– die Ergebnisse aller Volksabstimmungen einschließlich Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide, die zu Fragen der Privatisierung durchgeführt wur- den;  

– die Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen;  

– die Auswirkungen auf politische Gestaltungsmöglichkeiten (Einfluss- 

möglichkeiten auf Geschäftsführung und Informationsrechte der öffentli- chen 

Hand), Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer und 

Informationsrechte für Bürgerinnen und Bürger;  

– die Entwicklung von sozialversicherungspflichtiger und sonstiger Be- 

schäftigung, Arbeitsentgelten nach Lohngruppen, Managementgehältern und 

Ausbildungsplätzen;  

– die Auswirkungen auf Wochenarbeitszeit, Sonntags- Feiertags- und 

Nachtarbeit und Schichtarbeit;  

– die Entwicklung von Preisen, Gebühren und Gewinnen;  

– die Entwicklung von Qualität der Leistung, Verbrauchernähe und flächen- 

deckender Versorgung und  

– die Entwicklung der Investitionen.  

 

Dem Bericht ist ein weiterer Privatisierungsbegriff zugrunde zu legen, der neben dem 

Verkauf von Beteiligungen und sonstigen Vermögenswerten auch die Aus- 

gliederung öffentlichen Vermögens in privatrechtlich organisierte Unterneh- mungen 

und die Übertragung öffentlicher Aufgaben an private Unternehmen be- inhaltet. 

 

Die Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen sollen umfassend untersucht 

werden. Den Privatisierungserlösen sind die Vermögensverluste und die zukünftigen 

Mehrausgaben und Einnahmeverluste gegenüberzustellen. Steuerminder- 

einnahmen durch internationale Transferierbarkeit von Gewinnen oder durch 

Steuervergünstigungen etwa bei öffentlich-privaten Partnerschaften (Public Private 

Partnerships) sind zu berücksichtigen. Es soll auch berücksichtigt werden, inwieweit 

durch Personalabbau Steuereinnahmen und Sozialbeiträge sinken. Bei der 

Darstellung der Entwicklung von Beschäftigung und Ausbildung ist auf die Situation 

von Frauen speziell einzugehen. Es ist anzugeben, inwieweit die 

Verschuldungsgrenze des Artikel 115 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) und der 

entsprechenden Bestimmungen in den Länderverfassungen nur aufgrund von 

Privatisierungserlösen eingehalten wurden.  
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Die Darstellung der Preisentwicklung in privatisierten Bereichen soll nach Geschäfts- 

und Privatkundensegment unterscheiden. Hierbei ist zu berücksichtigen, inwieweit 

die Preisentwicklung auf allgemeinen technischen Fortschritt zurückzuführen ist, der 

auch in öffentlich-rechtlichen Unternehmen realisiert werden kann. Als Maßstab 

hierfür sind internationale Vergleichsstudien heran- zuziehen. Auf die Entwicklung 

von Sozialtarifen ist einzugehen. Der Privatisie- rungsbericht soll damit deutlich über 

den Beteiligungsbericht des Bundes hin- ausgehen.  

 

Quelle: Drucksache 16/3914, Antrag im Deuteschen Bundestag vom 13.12.2006 der 

Abgeordneten Dr. Herbert Schui, Dr. Barbara Höll, Werner Dreibus, Ulla Lötzer, Kornelia 

Möller, Dr. Axel Troost, Sabine Zimmermann, Dr. Gregor Gysi, Oskar Lafontaine und der 

Fraktion DIE LINKE.  

 

19. Genossenschaften - Miteinander von 

BürgerInnen, örtlicher  Wirtschaft und Kommunen 
 

Aufgrund der finanziellen Austrocknung der Gemeinden sehen sich diese zum 

Handeln genötigt, entweder durch Einsparungsmaßnahmen in der bisherigen 

Rechtsform oder durch einen Ausbruch durch Gründung von KEGs, die einen klar 

erkennbaren Steuervorteil bringen, jedoch auch gravierende Nachteile und Risiken 

nach sich ziehen. 

 

Es ist in naher Zeit nicht absehbar, dass eine finanzielle Entspannung der Lage 

eintritt, wenn nicht die Steuerpolitik, der Stabilitätspakt, die Maastricht-Kriterien und 

die Lissabon-Strategie geändert und der Finanzausgleich neu verhandelt werden. 

Aufgrund dieser Situation ist mit weiteren Privatisierungen zu rechnen. 
 

Um den Bund möglicherweise durch Lukrieren von Steuervorteilen weiter unter Druck 

zu setzen, um einen neuen Finanzausgleich aufgrund der neuen Aufgabenverteilung 

zu erzwingen, jedoch unter Vermeidung der Gründung von KEGs, bieten sich andere 

demokratische Rechtsformen an.  
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Z.B. ein Verein von nicht geschlossener Mitgliederz ahl, die im wesentlichen der 

Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mi tglieder dienen 

(Genossenschaft). 

 

Eine Genossenschaft ist 
 

·  ein Zusammenschluss, der auf aktiver Beteiligung der Mitglieder als Träger 

und Nutzer aufbaut (Identität von Träger und Nutzern - Identitätsprinzip),  

·  auf Freiwilligkeit der Mitgliedschaft beruht,  

·  fluktuierende, variable Mitgliederanzahl durch freien Eintritt und Austritt 

zulässt,  

·  eine Demokratische Binnenstruktur (Entscheidungsfindung und Kontrolle) 

besitzt,  

·  eine bewusste Entmachtung des Kapitals, d.h. Gewährung von Stimmrechten 

und Verteilung von Überschüssen nach anderen Kriterien als der 

Kapitalbeteiligung, gewährleistet und  

·  eine klare und gesicherte förderungswirtschaftliche Ausrichtung des 

gemeinsam getragenen Betriebs zum Auftrag hat.  

 

Die Empirie zeigt, dass Genossenschaften heute erstens gegründet werden, um 

neue Märkte und Wertschöpfungsketten zu organisieren und zu strukturieren. Dies 

gilt vor allem in Bereichen, aus denen sich der Staat zunehmend zurückzieht und die 

neu zu organisieren sind (z.B. Gesundheitsdienstleistungen, Pflegebereich, 

Infrastruktur, Entsorgung) sowie für völlig neue Problemlösungen.  
 

Die „Welt des Shareholder-Value “ passt nicht zu genossenschaftlichen 

Kooperationen. Es ist also nach adäquaten und zeitgemäßen Alternativen zu fragen. 

Die Analyse des genossenschaftlichen Modells der Wertschaffung für Mitglieder ist 

naheliegend. Genossenschaften werden gegründet, um die wirtschaftliche Tätigkeit 

ihrer Mitglieder (Gemeinde und BürgerInnen) zu ermöglichen oder zu unterstützen. 

Darin besteht der Unternehmenszweck. Genossenschaften haben also für ihre 

Mitlieder Werte zu schaffen, einen Member-Value . Die Mitlieder sind gleichzeitig in 

ihrer Gesamtheit die EigentümerInnen des genossenschaftlichen Unternehmens. Der 
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Member-Value  ist daher wie der Share-Holder-Value ein Eigentümerwert. Von 

diesem unterscheidet er sich jedoch in sehr wesentlichen Aspekten.  

 

Die Genossenschaft als Zukunftsmodell:  

 

Genossenschaftliche Merkmale ihrer unverwechselbaren Eigenart1: 

 

·  Personenbezogener Zusammenschluss, der auf aktiver Beteiligung der 

Mitglieder als Träger und Nutzer einer gemeinsam getragenen 

Wirtschaftseinheit aufbaut (Identität von Träger und Nutzern – 

Identitätsprinzip) 

·  Freiwilligkeit der Mitgliedschaft 

·  Fluktuierende, variable Mitgliederanzahl durch freien Eintritt und Austritt 

·  Demokratische Binnenstruktur (Entscheidungsfindung und Kontrolle) 

·  Bewusste Entmachtung des Kapitals, d.h. Gewährung von Stimmrechten und 

Verteilung von Überschüssen nach anderen Kriterien als der 

Kapitalbeteiligung- 

·  Förderungswirtschaftliche Ausrichtung des gemeinsam getragenen Betriebs 

 

 

Die Empirie zeigt, dass Genossenschaften heute erstens gegründet werden, um 

neue Märkte und Wertschöpfungsketten zu organisieren und zu strukturieren. Dies 

gilt vor allem in  Bereichen, aus denen sich der Staat zunehmend zurückzieht und die 

neu zu organisieren sind (z.B. Gesundheitsdienstleistungen, Pflegebereich, 

Infrastruktur, Entsorgung) sowie für völlig neue Problemlösungen.2 

 

Die „Welt des Shareholder-Value“ passt nicht zu genossenschaftlichen 

Kooperationen. Es ist also nach adäquaten und zeitgemäßen Alternativen zu fragen. 

Die Analyse des genossenschaftlichen Modells der Wertschaffung für Mitglieder ist 

naheliegend. Genossenschaften werden gegründet, um die wirtschaftliche Tätigkeit 

ihrer Mitglieder zu ermöglichen oder zu unterstützen. Darin besteht der 

                                                 
1 Hans-H. Mükner, Europäische Genossenschaft (SCE) und europäische Genossenschaftstradition, Wien 2006, 
S12 
2 Theresia Theurl, Die Wettbewerbsfähigkeit genossenschaftlicher Netzwerke, Wien 2004, S 13 
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Unternehmenszweck. Genossenschaften haben also für ihre Mitlieder Werte zu 

schaffen, einen Member-Value . Die Mitlieder sind gleichzeitig in ihrer Gesamtheit die 

Eigentümer des genossenschaftlichen Unternehmens. Der Member-Value ist daher 

wie der Share-Holder-Value ein Eigentümerwert. Von diesem unterscheidet er sich 

jedoch in sehr wesentlichen Aspekten. 3   

 

20. Genossenschaftliche Win-Win-Situation 

Für Mitglieder: 

Mitgliederförderung alleiniges Ziel  

demokratisches Mitspracherecht 

Attraktivität der Gemeinde für Bürger 

Attraktivität der Gemeinde für Unternehmen (weiche Standortfaktoren) 

  

Für: Städte- und Gemeinden 

Erhaltung von Leistungen im öffentlichen Interesse 

unmittelbare Berücksichtigung örtlicher Belange 

Private Initiative gekoppelt mit Wahrung eines quasi öffentlichen Charakters 

Schaffung von Sozialkapital 

 

21. Gründung öffentlich-rechtlicher Gemeinde- 

Genossenschaften? 

 

Genossenschaften gibt es nicht nur nach dem Privatrecht, sondern es gibt auch 

öffentlich-rechtliche Genossenschaften. Die Gründung von Gemeinde-

Genossenschaften kann auch öffentlich-rechtlichen erfolgen. 

 

Der Gesetzgeber kann die Errichtung von öffentlich-rechtlichen Genossenschaften 

vorsehen. Diese werden durch die einschlägige Gesetzgebung geregelt. Soweit in 

der einschlägigen Gesetzgebung keine ausdrückliche Regelung getroffen ist, soll 

über solche Streitigkeiten bei juristischen Personen des Privatrechts (z. B. 

Wassergenossenschaften nach dem Genossenschaftsgesetz) die ordentlichen 
                                                 
3 Theresia Theurl, Die Wettbewerbsfähigkeit genossenschaftlicher Netzwerke, Wien 2004, S 19 f. 
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Gerichte, bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(Wassergenossenschaften nach dem Wasserrechtgesetz) die Verwaltungsbehörden 

entscheiden. Wenn man sich aber näher damit Auseinandersetzungen, ist es oft gar 

nicht so leicht, klare Abgrenzungsregeln zu finden, vor allem wenn man den 

klassischen Grenzbereich, die sogenannten öffentlich-rechtlichen 

Genossenschaften  (z. B. Wassergenossenschaften, agrarische und forstliche 

Bringungsgemeinschaften, Agrargemeinschaften, 

Zusammenlegungsgemeinschaften, Straßenerhaltungsverbände) einbezieht. Die 

Antwort ist vielmehr grundsätzlich nicht aus dem Funktionsrecht, sondern aus dem 

Organisationsrecht zu gewinnen.4 

 

Beispiel Wassergenossenschaften: 

 

Öffentlich-rechtliche Organisationsformen 

·  Gemeinde (für ihr Gemeindegebiet)  

·  Abwasserverband (mehrere Gemeinden und/oder Genossenschaften)  

·  Genossenschaft nach dem Wasserrechtsgesetz  

Privat-rechtliche Organisationsformen 

·  Personen- und Kapitalgesellschaften  

·  Vereine  

·  Genossenschaften nach dem Genossenschaftsgesetz  

·  Privatverträge  

·  sonstige privatrechtliche Zusammenschlüsse (Interessensgemeinschaft, 

Arbeitsgruppen etc.)  

(öffentlich-rechtliche) Genossenschaften nach dem 

Wasserrecht  

 

Rechtsgrundlage für die Wassergenossenschaft ist das Wasserrechtsgesetz (WRG) 

1959 §73 - §86. Neben der Trinkwasserversorgung gewinnen die 

                                                 
4 Bernhard Raschauer, allgemeines Verwaltungsrecht, 1998, RZ 76 ff. 
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Wassergenossenschaften auch im Bereich der Abwasserreinigung österreichweit 

immer mehr an Bedeutung. Leitgedanke bei der Genossenschaft ist die Selbsthilfe 

und die Selbstverwaltung.  Wassergenossenschaften sind Körperschaften 

öffentlichen Rechts. Sie werden von der jeweils zuständigen Wasserrechtsbehörde 

(in der Regel Bezirkshauptmannschaft) per Bescheid anerkannt. Vorraussetzungen 

für die Gründung einer Wassergenossenschaft. 

·  mindestens 3 Liegenschaften (=Mitglieder) sind notwendig um eine 

Genossenschaft zu gründen  

·  Verfassung einer Gründungsniederschrift  

Satzungen sind festzulegen (Mustersatzungen sind bei der 

Wasserrechtsbehörde erhältlich) 

 Beitrittserklärungen der Mitglieder 

Vorlage der Unterlagen bei der Wasserrechtsbehörde (4-fach) 

 

http://72.14.221.104/search?q=cache:ZGCkyHPnWUEJ:www.oekab.org/fileadmin/oekabdow

nload/genossenschaftsfolder.rtf+%C3%B6ffentlich-

rechtliche+wassergenossenschaft&hl=de&gl=at&ct=clnk&cd=2 

 

 

22. Der Auftrag der Gemeinden muss klar lauten: 

·  Demokratie  

·  Partizipation, Beteiligung der GemeindeeinwohnerInnen 

·  Selbstverwaltung und Gemeindeautonomie 

·  Primat des Förderauftrags statt Gewinnerzielung 

·  Transparenz 

 

Genossenschaften stehen für zuvor genannte Werte und konkurrieren steuerrechtlich 

mit den KEG's. Gemeinden müssen daher initiativ werden und sich aus eigenen 

Stücken selbst organisieren, sich zu Verbänden und Kooperationen 

zusammenschließen, dabei bleibt jede Gemeinde Kraft Gesetzes und der 

genossenschaftlichen Idee verpflichtet, selbstständig und autonom.  

 

 



Seite 57 

23. Wichtige Punkte im Vergleich KEG -

Genossenschaft: 
 

·  Was kann die KEG, was die Genossenschaft von ihrer Gesellschaftsstruktur 

her nicht kann? Je nach Größe der Gesellschaft  kann die Genossenschaft 

dieselben Organe und Funktionen einer KEG, KG, GmbH oder AG nachbilden. 

·  Gibt es bekannte Genossenschaften?  Ja. Die bekanntesten sind der 

Raiffeisen-verband, der Maschinenring, div. Wohnbau-genossenschaften und die 

Volksbank. Die erste Raiffeisenkasse in Österreich wurde 1886 gegründet, der 

Zentralverband 1898. 

·  Gibt es andere Genossenschaftsformen?  Es gibt Genossenschaften, die 

einen öffentlichen Förderauftrag erfüllen, wie etwa die Wasser- od. 

Wegegenossenschaften, die aufgrund des öffentlichen Förderauftrags 

Genossenschaften öffentlichen Rechts sind und vom Gesetzgeber speziell 

geregelt werden. Es könnte eigenes Rechte für Gemeindegenossenschaften 

erkämpft werden, dies kann auch eine öffentlich-rechtliche Genossenschaft  

sein 

·  Worin unterscheidet sich nun denn eine Genossenscha ft grundsätzlich von 

einer KEG? In ihrem Auftrag. Eine KEG kann zwar gemeinnützig bezeichnet 

werden, doch liegt die Gewinnerzielung an oberster Stelle. Genossenschaften 

hingegen ver-pflichten sich ausdrücklich und gesetzlich dem Förderauftrag. Sinn 

und Zweck ihres Handelns ist die Förderung ihrer Mitglieder. Das heißt nicht, 

dass eine Genossen-schaft keine Gewinne erzielen darf, jedoch ist die 

Genossenschaft dazu verpflichtet, die Gewinne zum Wohle der Mitglieder zu 

verwenden. Den selben Auftrag haben die Gemeinden, die zum Wohle der 

GemeindebewohnerInnen handeln. Außerdem spart man sich rechtliche Tricks, 

wer nun Kommanditist oder Komplementär ist. 

·  Wie sieht es mit dem Stimmrecht aus?  Bei einer KEG bestimmen die 

Gesellschafter, also diejenigen, die Vermögen eingebracht haben. Die 

Mitbestimmung richtet sich nach der Höhe der Anteile. „Kaufen“ sich Investoren 

ein, bestimmt sich das Stimmrecht nach der Höhe der eingebrachten Anteile, z.B. 

30 % Anteil, also 30% Stimmrecht. Bei der Genossenschaft stimmen die 
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Mitglieder, die alle zu gleichen Teilen beteiligt sind. Egal wie hoch der 

Geschäftsanteil ist, jede Stimme zählt gleich. Eine Person eine Stimme. 

·  Wer kann Mitglied, also Genossenschafter sein? Angelehnt an die Gemeinde-

KEG sind das sämtliche GemeindevertreterInnen. Basisdemokratisch  sind 

dies sämtliche GemeindebewohnerInnen.  

 

24. Beispiele einer Gemeindegenossenschaft; 

kommunaler Bürgerhaushalt  

 

Vgl. Beispiel der Badehausgenossenschaft wie sie bei der attac-Gemeinde-

Veranstaltung präsentiert wurde.  

 

Beispiel Zukunftsmodell Genossenschaft: Gemeinde Nörten-Hardenberg, die ein Hallenbad 

auf Genossenschaftsbasis betreibt. 

 

Auf http://www.neuegenossenschaften.de/ findet sich Dokumentation zu Genossenschaften im 

kommunalen Bereich. 

http://www.neuegenossenschaften.de/ideen_konzepte/oeffentliche_aufgaben.html 

http://www.neuegenossenschaften.de/ideen_konzepte/gesundheit.html 

 

Eine weitere Alternative sind Beispiele zum kommunalen Bürgerhaushalt: 

http://www.buergerhaushalt.de/hom/1.htm 

http://www.buerger-forum-potsdam.de/article.php3?id_article=7 

 

25. Genossenschaften erfolgreich gründen durch ... 

 

In der Regel erfolgte die Gründung einer Genossenschaft mit Hilfe eines 

Genossenschaftsverbandes. Dabei hat ein Genossenschaftsverband Erfahrung in 

der Existenz- und Unternehmensgründung. Über die Gründungsprüfung hinaus 

versteht sich ein Genossenschaftsverband als Dienstleister und Interessenvertreter 

für seine Gemeinden. Die Mitgliedschaft gewährleistet eine permanente 

betriebswirtschaftliche Betreuung und dient dem Schutz der Mitglieder und 

Gemeinden. In Österreich ist ein Genossenschaftverband für Gemeinden nicht 
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beziehungsweise nur in rudimentären Ansätzen, etwa durch andere 

Genossenschaftsverbände vorhanden. Es bedarf daher der reichlichen 

Überlegungen, wer und wie ein solcher gebildet werden soll. 

 

Ein neuer Genossenschaftsverband für Gemeindegenossenschaften kann sich an 

die Organe der Landesverwaltung (Gemeinderessort) anlehnen und aus jenen 

herausbilden. Das heißt, dass das jeweilige Gemeineressort die Gemeinden in der 

Gründungsphase unterstützen kann/soll. Ergänzt wird der Gemeinde-

Genossenschaftverband mit jenen Aufgaben, die die Mitgliedsgemeinden ihm 

übertragen. 

 

Präsentation von Dr. Andreas Eisen, Genossenschafts verband 

Norddeutschland, bei einer Attac-Gemeindeveranstalt ung in Molln, 

Nov. 2007, in Stichworten: 

 

� Bündelung der politischen Kräfte 

� Klärung der politischen Potentiale 

� Klärung der politischen Hemmnisse 

� Überzeugung von der Idee der Genossenschaft  

 

� Entwicklung eines klaren und tragfähigen wirtschaftlichen Konzeptes 

� Finanzierbarkeit von Investitionen 

� Rentabilität des laufenden Betriebes 

� steuerliche Gestaltung 

� Identifikation zusätzlicher Potentiale 

� Notwendigkeit kommunaler Zuschüsse 

� Fördermöglichkeiten 

� Personalplanung  

 

� Klärung der relevanten rechtlichen Fragen 

� Übertragbarkeit der Aufgabe bzw. deren Durchführung 

� erforderliche Genehmigungen 

� erforderliche Verträge mit der Kommune 

� Personalübertragung    

� Frage der Gemeinnützigkeit 

� Satzungsgestaltung  
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Genossenschaften als Alternative zu Investoren �

 

 � Privatisierung bei Erhaltung des öffentlichen Charakters 

� nutzernah und nutzerbestimmt 

� Förderung der Mitglieder = Berücksichtigung örtlicher Belange 

� Schutz vor Spekulationen 

� Wertschöpfung bleibt in der Region 

Beispiel: Krankenhaus Salzhausen eG �

 

Quelle: www.neuegenossenschaften.de; Dr. Andreas Eisen, Genossenschaftsverband 

Norddeutschland e.V. mailto:andreas.eisen@geno-verband.de �

 

26. Schlussfolgerungen zur Rechtsform der 

Genossenschaft: 
 

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Genossenschaftstradition 

verpflichteten, wird durch die Gemeindegenossenschaft der demokratische und 

öffentliche Charakter gesichert. Die Genossenschaft entspricht den steuerlichen und 

finanztechnischen „Vorteilen“. Die Gemeinde entwickelt hier tatsächlich in der Zeit 

gleichsam ihr zweites „Ich“, was auch demokratiepolitisch sehr wichtig. Die 

Gemeinde behält gesetzlich garantiert das volle Sagen. Bei derartigen 

Ausgliederungen gibt es von der öffentlichen Hand Befreiungen von den 

Verkehrssteuern durch das Budgetbegleitgesetz. Dieses Modell ist 

Maastrichtkonform und überdies im Stabilitätspakt festgehalten. Es wirkt sich „positiv“ 

auf das Maastrichtergebnis der Gebietskörperschaft aus. Da dieses Modell über 

Bedarfszuweisungen finanziert wird, wird damit gleichzeitig das Budget des Landes 

in erheblichem Umfang entlastet. Dieses Modell ist tatsächlich ein konkurrenzfähiges 

Modell zu KEG’s, KG’s und GmbH’s.  

 

27. Forderungen: 

 

1. Ein gänzliches Unterlassen von Auslagerungen in KEG, KG's, GmbH’s usw.  
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2. Die politische Forderung, dass Gemeinden den Vorsteuerabzug für die 

Umsatzsteuer geltend machen dürfen. Dadurch würden alle Gemeinden 

steuerrechtlich gleichbehandelt und es wird wirksam ein Steuerwettbewerb zwischen 

Gemeinden unterbunden. Steuerwettbewerb bedeutet, dass derzeit jene Gemeinden 

profitieren, die den Steuertrick durch Auslagerung nutzen im Gegensatz zu jenen 

Gemeinden, die nicht auslagern. Fehlt dieser Anreiz, werden Auslagerungen 

wirksamer verhindert werden. Oder man schafft den Vorsteuerabzug generell ab.  

 

3. Sollte eine Auslagerung nicht gänzlich verhindert werden können, so die 

Gründung einer eigenen neuen Gesellschaftsform, die im Wesentlichen den 

genossenschaftlichen Prinzipien entspricht und den negativen Auswirkungen und 

Gefahren wirksam Schutz bieten kann: 

 

·  Für Einwohnern muss die Möglichkeit geschaffen werden, über Beteiligungen, 

die Immobilien und das Eigentum nach dem Prinzip ein Kopf eine Stimme 

mitbestimmen und kontrollieren zu können. Also direkte  demokratische 

Kontrolle, Stimmberechtigung, Transparenz und Partizipation. 

 

·  Dass oberstes Prinzip muss die Förderung der Mitglieder , der 

Gesellschafter, der Gemeindeeinwohner sein. Das Prinzip der 

Gewinnmaximierung muss klar und deutlich dem untergeordnet werden. 

(Schaffung eines Member-Value)  

 

·  Der Förderauftrag  muss lauten: Die sozialen Ungleichheiten zu beseitigt, 

dass auch jene, die nicht das nötige Geld zur Verfügung haben, jene 

Möglichkeiten geboten bekommen, welche das Geld haben. 

 

·  Diese Gesellschaft muss demokratische Binnenstrukturen  haben, wie zB. 

ein Verein. 

 

·  Jeder Einwohner hat das passive Wahlrecht , um in die Organe einer solchen 

Gesellschaft gewählt zu werden. 
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·  Eine jede Gesellschaft soll gewährleisten, dass die entscheidenden Organe 

aus dem Kreis der Gesellschaftern besetzt werden, also aus den 

stimmberechtigten Einwohnern. (Identitätsprinzip). Stärkung der 

MitarbeiterInnen-Rechte. 

 

·  Schutz vor Verkauf von Beteiligungen an Dritte.  

 

·  Sicherstellung, dass diese Unternehmungen dem Grundrechtsschutz 

unterliegen.  

 

·  Das Identitätsprinzip soll gefördert werden, das trifft insbesondere die 

Angestellten. Sie haben sich ebenso selbst als Gesellschafter zu partizipieren.  

 

4. Die Forderungen unter Punkt 3 sind auch sinngemäß für eine neue Verwaltung zu 

fordern. 

 

5. Initiieren eines Antrages nach dem Muster in Deutschland: „Privatisierungsfolgen 

seriös bilanzieren – Privatisierungen aussetzen!“ (Antrag vom 14.12.2006) 

 

6. Ferner das Ziel, mehrere Bürgerentscheide wie in Hamburg, Mülheim/Ruhr oder in 

Freiburg zu erzielen.  

 

7. Den Erhalt und Ausbau öffentlicher Dienstleistungen: 

Öffentliche Dienstleistungen sollen in guter Qualität und für alle BürgerInnen 

zugänglich angeboten werden, NutzerInnen und Beschäftigte sollen mehr 

Mitsprachmöglichkeiten erhalten. Dienstleistungen sollen nicht mit dem Ziel der 

Gewinnmaximierung sondern kostendeckend erbracht werden und aus den 

Wettbewerbsregelungen ausgeschlossen werden. (Vgl. Stopp-Gats-Kampagne) 

 

8. Die ausreichende und kostendeckende Finanzierung der Gemeinden für ihre 

Aufgaben durch eine gerechte Verteilung der Steuerlast und eine Heranziehung auch 

der Reichen für Beiträge zum Gemeinwohl. Eine Anhebung der Vermögenssteuern in 

Österreich auf das Niveau des EU Durchschnittes würde den Gemeinden bereits 

ausreichend Mittel bringen, eine Ende des Steuerwettlaufes innerhalb der EU würde 
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EU-weit die Staatseinnahmen auf ein Niveau bringen, das allen EU Bürgern Zugang 

zu öffentlichen Dienstleistungen gewähren würde. (Vgl. Pkt. zur Steuergerechtigkeit) 

 

9. Eine Neuordnung des Finanzausgleichs, die den Gemeinden Mittel zuteilt, die der 

neuen Aufgabenverteilung entsprechen. 

 

10. Eine Abschaffung der Maastrichtkriterien, die eine Aufforderung zu deren 

Umgehung an die Gemeinden darstellt. Nur durch „Maastrichtschonende“ 

Auslagerung von Unternehmen können Gemeinden den nationalen Stabilitätspakt 

zur Erreichung des Nulldefizits einhalten. Die reale Schuldenlast der Gemeinden wird 

dadurch jedoch nicht verringert, es handelt sich um reine Budgetkosmetik, die derzeit 

von der EU akzeptiert wird, was jedoch  nicht für alle Zukunft so bleiben muss. Wird 

diese Umgehungsmöglichkeit mit 2013 gestoppt, stehen die Gemeinden wieder vor 

einer katastrophalen Finanzsituation. 

 

 

Dazu braucht es initiative Gemeinden, die bereit si nd zur Selbsthilfe, bereit 

sind zur Förderung des Gemeinwohls (z.B. Infrastruk tur), bereit sind zu mehr 

Partizipation und zu mehr gelebter Demokratie, sich  zur Gemeindeautonomie 

bekennen.  

Die KEG's, KG`s  als "Vorstufe" zu GmbH's und in de r Folge 

Aktiengesellschaften garantieren nicht diese Werte.  
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Anhang 1: Die Gemeinde-KEG auf einen Blick:  

 

�  Sie dient der Budgetkosmetik (Vorsteuer, Finanzieru ng) 

�  die angebliche steuerliche Benachteiligung für öffe ntliche 

Infrastrukturinvestitionen soll in rechtlich fragwü rdiger Weise 

mit hohem Verwaltungsaufwand und Rechtskosten über USt-

Gutschriften vom Bund ausgeglichen werden. 

�  Sie ermöglicht Neuverschuldung unter Umgehung der 

Maastricht-Kriterien. 

�  Sie ist ein Instrument zur Privatisierung kommunale n 

Eigentums 

�  Sie kann die Verwendung öffentlicher Gelder der Kon trolle 

entziehen 

�  Sie ist ein Schritt in Richtung Entdemokratisierung  

�  Obwohl als ideales Modell einer 100%-igen 

Gemeindegesellschaft mit den steuerlichen, 

gebührenrechtlichen und finanztechnischen Vorteilen  eines 

PPP (Public Private Partnership)- bzw. Leasing-Mode lls 

gepriesen, wird es von KritikerInnen als Pleiten- P ech- und 

Pannen-Modell oder strategisch geplante Schuldenfal le zum 

Nutzen der BeraterInnen, Betreiber und Banken entla rvt. 

�  Auch beim Cross-Boarder-Leasing wurden gravierende 

Rechts- und Verfahrensmängel erst relativ spät publ ik. 
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Sie stellt offensichtlich einen höchst interessante n Erwerbszweig 

für einschlägige Dienstleistungsunternehmen dar, an  denen immer 

wieder auch GemeindebundmitgliederInnen beteiligt s ind. 

 

Anhang 2: Gemeinde KEG FAQ’s 

 

·  Was ist eine KEG? Die Kommanditerwerbsgesellschaft ist eine kleine, private, auf 

Gewinn gerichtete Unternehmensform. Größere Unternehmensformen sind die KG, 

GmbH oder AG. 

·  Woraus besteht die KEG? Mindestvoraussetzungen sind zwei Gesellschafter, der 

Komplementär und der Kommanditist. Beide können Vermögen einbringen, doch nur 

der Komplementär haftet persönlich mit seinem gesamten Vermögen. Vergleichbar 

ist dies mit der Haftung des ÖGB für die BAWAG. 

·  Welche KEG-Modelle gibt es? Bekannt sind zwei Modelle. Im „Salzburger“ Modell 

ist der Komplementär die Gemeinde, die wie der ÖGB haftet. Im 

„Oberösterreichischen“ Modell haftet ein Verein zur Förderung von xxx mit dem 

gesamten Vermögen. Da der Verein nicht die Gemeinde ist, haftet die Gemeinde 

nicht wie der ÖGB (außer sie übernimmt die Haftung freiwillig ...) 

·  Was sind die Argumente der Gemeinden, warum sie ein e  KEG gründen? 

Zum einen wollen sie aufgrund leerer Gemeindekassen vom Vorsteuerabzug 

profitieren, zum anderen kann durch die Ausgliederung das Budget geschönt werden, 

damit die Kriterien des Stabilitätspaktes erfüllt werden, um Sanktionen abzuwenden. 

Der Stabilitätspakt und das Umsatzsteuergesetz sind Katalysatoren zur Privatisierung 

von Gemeindeeigentum.  

·  Was heißt hier Privatisierung? Übertragung von Grundstücken der 

Gebietskörperschaft an die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist eine Unternehmensform 

des Privatrechts, die Gemeinde ist eine Gebietskörperschaft öffentlichen Rechts. 

Daher werden die Grundstücke aus der Sphäre des öffentlichen Rechts in die des 

Privatrechts überführt. Mit der Gründung der Gesellschaft wird eine rechtliche 

Gleichstellung mit anderen Unternehmen vollzogen, wenngleich die Gemeinde noch 

Hauptgesellschafter ist (formelle Privatisierung). 
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·  Was ist der Vorsteuerabzug? Ganz einfach gesagt: Wenn die KEG Investitionen 

vornimmt, z.B. eine Baufirma beauftragt, spart sie sich die Ust. Das gilt auch für alle 

laufenden Ausgaben. Der Nachteil für die Gemeindebewohner ist, dass diese für 

Leistungen der KEG  10%/20%Ust. zahlen müssen. 

·  Wer bezahlt den Vorsteuerabzug? Die Ust. ist eine Verbrauchs- bzw. 

Konsumsteuer. Jeder Einwohner, der Dienste der KEG in Anspruch nimmt, zahlt Ust. 

und finanziert den Vorsteuer-abzug der KEG. Ist der Vorsteuerabzug z.B. aufgrund 

einer einmaligen Großinvestition der KEG sehr groß, bezahlen den Vorsteuerabzug 

alle Ust.-Steuerpflichtigen, sprich die Konsumenten. 

·  Wie funktioniert das Modell? Die Gemeinde überträgt/verkauft das Eigentum an die 

KEG und mietet die Einrichtungen zurück oder zahlt für die Dienstleistungen. Sinn 

und Zweck des Geschäftsmodells ist, Umsätze zu generieren. Wenn keine Umsätze 

erzielt werden, liegt der Tatbestand der Liebhaberei vor, d.h. es ist ein 

Umgehungsgeschäft zwecks Ausnutzung von Vorteilen, welche nach der 

Rechtsordnung zu unterbleiben haben. 

·  Durch welche rechtlichen Tricks wurde die KEG ermög licht?  Welche 

rechtlichen Tricks sind das? Einerseits durch Übertragung/Verkauf des 

Gemeindeeigentums, Vermietung der Objekte zurück an die Gemeinde und das 

Anbieten von Dienstleistungen durch die KEG. Ein anderes Problem stellt die 

Funktion des Bürgermeisters dar. Dieser ist zugleich Kommanditist und 

Entscheidungsträger des Gemeinde-Komplementärs (Salzburger KEG-Modell). 

Damit werden zwei von einander getrennte Funktionen in ein und derselben Person 

vereint. 

·  Gibt es andere Formen? Leasing, PPP, Sale und Lease back. Kurz gesagt, ist das 

KEG-Modell das „Sale und Lease back“ Modell auf österreichisch und müsste „Sale 

and Rent back“ heißen. Vordergründiges Argument ist die Ausnutzung eines 

Steuervorteils, den Vorsteuerabzug. 

·  Wenn die Gründung einer KEG ein Umgehungsgeschäft i st, gibt es passende  

Gesellschaftsformen? Der Auftrag der Gemeinden ist ein Förderauftrag, das 

Handeln zum Wohle der Gemeindebewohner. Das Oberösterreichische Modell 

schiebt einen Verein zur Förderung von xxx vor. Gesellschaftsformen, die einen 

ausdrücklichen Förderauftrag enthalten sind z.B. der Verein oder die 

Genossenschaften. 
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·  Was kann die KEG, was die Genossenschaft von ihrer Gesellschaftsstruktur 

her nicht kann? Je nach Größe der Gesellschaft  kann die Genossenschaft 

dieselben Organe und Funktionen einer KEG, KG, GmbH oder AG nachbilden. 

·  Gibt es bekannte Genossenschaften?  

Ja. Die bekanntesten sind der Raiffeisenverband, der Maschinenring, div. 

Wohnbaugenossenschaften und die Volksbank. Der Raiffeisenverband besteht seit 

1818. 

·  Gibt es andere Genossenschaftsformen?  

Es gibt Genossenschaften, die einen öffentlichen Förderauftrag erfüllen, wie etwa die 

Wasser- oder Wegegenossenschaften, die aufgrund des öffentlichen Förderauftrags 

Genossenschaften öffentlichen Rechts sind und vom Gesetzgeber speziell geregelt 

werden. 

·  Worin unterscheidet sich nun denn eine Genossenscha ft grundsätzlich von 

einer KEG? 

In ihrem Auftrag. Eine KEG kann zwar gemeinnützig bezeichnet werden, doch liegt 

die Gewinnerzielung an oberster Stelle. Genossenschaften hingegen verpflichten 

sich ausdrücklich und gesetzlich dem Förderauftrag. Sinn und Zweck ihres Handelns 

ist die Förderung ihrer Mitglieder. Das heißt nicht, dass eine Genossenschaft keine 

Gewinne erzielen darf, jedoch ist die Genossenschaft dazu verpflichtet, die Gewinne 

zum Wohle der Mitglieder zu verwenden. Den selben Auftrag haben die Gemeinden, 

die zum Wohle der Gemeindebewohner handeln. Außerdem spart man sich 

rechtliche Tricks, wer nun Kommanditist oder Komplementär ist. 

·  Wie sieht es mit dem Stimmrecht aus?  Bei einer KEG bestimmen die 

Gesellschafter, also diejenigen, die Vermögen eingebracht haben. Die 

Mitbestimmung richtet sich nach der Höhe der Anteile. „Kaufen“ sich Investoren ein, 

bestimmt sich das Stimmrecht nach der Höhe der eingebrachten Anteile, z.B. 30 % 

Anteil, also 30% Stimmrecht. Bei der Genossenschaft stimmen die Mitglieder, die alle 

zu gleichen Teilen beteiligt sind. Egal wie hoch der Geschäftsanteil ist, jede Stimme 

zählt gleich. Eine Person eine Stimme. 

·  Wer kann Mitglied, also Genossenschafter sein? Angelehnt an die Gemeinde-

KEG sind das sämtliche Gemeindevertreter. Basisdemokratisch sind dies sämtliche 

Gemeindebewohner. 

·  Was steht in einem KEG-Gesellschaftsvertrag? 

Prinzipiell gilt im Privatrecht die Privatautonomie, Vertragsfreiheit. D.h. die Gemeinde 
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kann beschließen, wie, wer, von wem, zu welchem Zweck, auf welche Art und Weise 

die KEG betrieben wird. Es müssen nur die Grundvoraussetzungen des KEG-Rechts 

eingehalten werden. Wie in etwa bei einem Verein dem Vereingesetz genüge getan 

werden muss. 

·  Woher kommt das Personal? 

In der Regel handelt es sich um Gemeindebedienstete die bereits für die Aufgaben 

zuständig sind. Eine Möglichkeit ist die „Verleihung“ der Bediensteten an die KEG. 

Eine andere ist die „Ausgliederung“ der Bediensteten aus der Gemeinde und 

Überführung in die KEG. Die KEG als Dienstnehmer unterliegt nicht mehr dem 

öffentlichen Dienstrecht und Pensionsrecht für Gemeindebedienstete, sondern dem 

Angestelltengesetz und dem ASVG. Beispiel ist die Überführung der Bediensteten 

der Straßenmeistereien in die Asfinag. 

·  Welche rechtliche Probleme gibt es mit der KEG? 

Die Errichtung der KEG unterliegt der Vertragsfreiheit. Vorher galten Regelungen für 

das Ausschreibe-, Beschaffungs-, Bundesvergabeverfahren, usw. Die KEG müsste 

sich in einem freiwilligen Akt verpflichten, sämtliche Verfahrensrelevante Gesetze 

einzuhalten. Die Einhaltung der Vorschriften sind nach Aussagen von Mitgliedern des 

Städtebundes Wettbewerbsnachteile infolge hohen Verwaltungsaufwands, fehlender 

Kenntnisse von Bediensten (vor allem kleiner Gemeinden) und mangelnde 

Verhandlungsfreiheit. Z.B. unterliegen Gemeinden einem bestimmten 

Ausschreibungsverfahren, das je nach Höhe des Auftragswerts hinsichtlich der 

Zustimmungs- (Bürgermeisters, Vizebürgermeister, Gemeindevorstehung) und 

Ausschreibungserfordernissen variiert (der Bürgermeister darf alleine ohne 

Ausschreibung Aufträge erteilen, bis hin zu großen Aufträgen, die eines 

Gemeinderatsbeschluss samt öffentlicher Ausschreibung bedürfen). Nach diesen 

Aussagen wird eine Umgehung dieser Regelungen bezweckt, bzw. der rechtliche 

Graubereich wird ausgenutzt. 

·  Unterliegt die KEG weiterhin der Kontrolle der Geme indeaufsicht, die die 

Wirtschaftlichkeit und die Rechtmäßigkeit des Hande lns prüft?  

Bei Größeren Ausgliederung in Form von GmbH’s sind die Probleme derart, wenn 

der Eigen-tümer (zB. Bund oder Land) nicht mehr 100% der Gesellschaft inne hat, 

stehen dem (Landes)-Rechnungshof nur bis zu einem bestimmten Ausmaß 

Kotrollrechte zu. Transparenz u. Kontrolle ist nicht mehr gewährleistet. Die 

Gemeindeaufsicht darf nur noch die Geldflüsse hin zur KEG prüfen. Wie die KEG die 

Mittel verwendet, unterliegt einem freiwilligen Akt der handelnden Personen. 
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·  Bedeutet die Gründung einer KEG Entdemokratisierung ? 

Ja, denn die Entscheidungsträger der KEG (Bürgermeister) werden anteilig durch die 

Gesellschafter legitimiert und nicht mehr direkt von den Gemeindebewohnern 

gewählt. Transparenz und demokratische Kontrolle befinden sich im Graubereich.  

·  Warum darf kein Eigentum übertragen werden, wenn do ch die Gemeinde der 

Hauptgesellschafter ist? 

Die Gemeinde ist zwar Gesellschafterin, aber nicht mehr Eigentümerin, das ist die 

KEG. Beteiligen sich Investoren an einer KEG, ist das der letzte Schritt der 

Privatisierung. Die Stimm- und Kontrollrechte der öffentlichen Hand werden 

verändert, und so kann es wie bei den Österreichischen Bundesforste dazu kommen, 

dass das Salzburger Tennengebirge an den Industriellen Kaindl verkauft wird, egal 

ob strategische Wasserreserven davon betroffen sind. 

·  Wer verdient an diesem KEG-Modell? 

Das sind Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Treuhandgesellschaften usw. 

·  Warum Treuhandgesellschaft? 

Diese bieten neben Unternehmensberatung und Buchhaltung auch Treuhanddienste 

wie z.B. Liegenschaftsverwaltung an, also die Verwaltung der ausgegliederten 

Immobilien. Da die Gemeinde kraft Verfassung ein Selbstverwaltungskörper ist, 

widerspricht dies diesem Grundsatz und ist daher abzulehnen. 

·  Was kann privatisiert werden? z.B. Bauhof, Kindergarten, Volksschule, Müllabfuhr, 

Feuerwehr, öffentlicher Verkehr, Bibliotheken, Parkgaragen, Gemeindestraßen, 

Parkwirtschaft, Wasser-versorgung, Seniorenwohnheime, Bäder, Krankenhäuser 

usw., sowie sämtliche Dienstleistungen welcher Art auch immer, die von der 

Gemeindeverwaltung erbracht werden. Überspitzt formuliert, könnten 

Verwaltungstätigkeiten von Bürgermeistern, oft als „Manager der öffentlichen Hand“ 

bezeichnet, durch Private besser und effizienter erbracht werden. 

·  Gibt es Grenzen der Privatisierung? Theoretisch ja, die der Daseinsvorsorge, 

praktisch nein. Grenzen des öffentlichen Förderauftrags stehen zur Diskussion: 

Wasserversorgung, Daseinsvorsorge, Bildung, Kultur usw.  

So erachtet die Gemeinde  im Gemeinderatsbeschluss vom 5.7.2005:  

“Da es sich hierbei um keine Kernaufgabe der Gemeinde handelt, ist die Übertragung 

möglich und sinnvoll.“ Übertragen wurde eine Musikschule in eine KEG. 

·  Was hat die KEG mit dem GATS zu tun? Das GATS steht für Privatisierung und 

Liberalisierung sämtlicher Dienstleistungen. Für öffentliche Dienstleistungen besteht 
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derzeit eine Ausnahme-regelung, die obsolet wird, wenn die Gemeinden die 

Privatisierung von Gemeindeeinrichtungen und Dienstleistungen „freiwillig“ 

vorantreiben. Sind die Privatisierungen abgeschlossen, fällt die Ausnahme. 

Zahlungen an KEG’s sind dann Subventionen, die auch anderen Unternehmen 

zustehen, z.B. Kinderbetreuung in Betrieben und „Betriebskindergärten“. 

Gemeindekindergärten müssen dann selbsterhaltend (ohne Geldmittelzuweisungen), um im 

Wettbewerb bestehen zu können.  

·  Was kann eine Gemeinde tun? Um die langfristige Gestaltungskraft der Gemeinde 

zum Wohle der Gemeindebewohner zu bewahren, darf nicht ausgegliedert werden, 

dürfen keine Immobilien und Grundstücke übertragen und verkauft werden. 

Stattdessen sollen Gemeinden entsprechend ihrem verfassungsrechtlichen Auftrag 

die Selbstverwaltung wahren, die Demokratie und Bürger-beteiligung (Partizipation) 

fördern, die Gemeindebewohner einbinden und beteiligen lassen. 

·  Gibt es Alternativen zur Gemeinde-KEG? 

In Deutschland gibt es Projekte zur Partizipativen Demokratie und Bürgerhaushalten, 

sowie „Genossenschaften – Miteinander von Bürgern, örtlicher Wirtschaft und 

Kommunen“. 

 


